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Stadt Plau am See 
 
 

Beschlussvorlage 
S/24/0070 
 

 
öffentlich 

 

3. Änderung der Gebührensatzung über die Straßen- 
und Stadtreinigung der Stadt Plau am See vom 

26.11.2003 

Organisationseinheit: 

Bau- und Planungsamt 
Datum 

12.11.2024 
Antragsteller: 

Krentzlin, Sabine 
Aktenzeichen: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und 
Infrastruktur und Umwelt Stadt Plau am See 
(Vorberatung) 

26.11.2024 Ö 

Hauptausschuss Stadt Plau am See (Vorberatung) 02.12.2024 Ö 
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 11.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt die 3. Änderung der Gebührensatzung über die Straßen- und 
Stadtreinigung der Stadt Plau am See vom 26.11.2003 
Finanzielle Auswirkungen: 
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 

LFD. HH-JAHR 
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL. 

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL. ab 2025 

00,00 € 00,00 € 00,00 € 180.000,00 € 

FINANZIERUNG DURCH          VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN 
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja  
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja  
Förderung 00,00 €     
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 54500.43223 
Beiträge 00,00 €     
  

Sachverhalt: 
Die Notwendigkeit der Kalkulation neuer Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst 
ergibt sich aus den gestiegenen Kosten für die Reinigung der Straßen und die Änderung bei der 
Durchführung des Winterdienstes. Der Winterdienst wird seit 2024 überwiegend vom Bauhof der Stadt 
Plau am See ausgeführt, nachdem eine Ausschreibung Kostensteigerungen von über 300 Prozent 
verursacht hätte.  
Die letzte Anpassung der Gebühr erfolgte vor 22 Jahren im Jahr 2003.  
Im Ergebnis der Kalkulation ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen.  
  
Anlage/n: 

1 Entwurf - Dritte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Straßen- 
und Stadtreinigung (öffentlich) 
 

2 Vorbericht Straßenreinigung (öffentlich) 
 

3 Kalkulation ab 1.1.2025 (öffentlich) 
 

4 Gebührenerhöhung (öffentlich) 

TOP 6.1- geänderte Anlage nach Beratung im Hauptausschuss am 09.07.2012
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Entwurf der Verwaltung vom 13.11.2024 
 
Dritte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Straßen- und 
Stadtreinigung der Stadt Plau am See  
 
Präambel 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 
2024, S. 270, ber. S. 351) und des § 50 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (StrWG- M-V) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 154, 184), sowie 
der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, 
146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Mai 2023 (GVOBl. M-V S. 650), wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom __.__.2024 folgende Gebührensatzung für 
die Straßen- und Stadtreinigung der Stadt Plau am See erlassen: 
 
Artikel 1 
Änderung der Satzung 
Die Gebührensatzung über die Straßen- und Stadtreinigung für die Stadt Plau am See vom 
26. November 2003 wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 erhält folgende Neufassung: 
 
§ 4 Gebührensätze   

  

Die Gebühren betragen für die in den Reinigungsklassen 1,2,3,4 und 5 aufgeführten Straßen 
je Frontmeter jährlich: 
Reinigungsklasse 1  6,14 € 
Reinigungsklasse 2  3,54 € 
Reinigungsklasse 3  2,60 € 
Reinigungsklasse 4  0,94 €. 
In der Reinigungsklasse 5 wird keine Gebühr erhoben. 
 
 
Artikel 2 
Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Juli 2025 in Kraft. 
 
Plau am See,______________2024 
 
 
Hoffmeister 
Bürgermeister 
 
 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen 
wurde, können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die 
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften. 
 
 
 
Hoffmeister 
Bürgermeister 
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Gebührenkalkulation Straßenreiniungsgebühren der Stadt Plau am See zum 01.01.2025 
 

 
 11. November 2024 

Veranlassung 
Die Notwendigkeit der Kalkulation neuer Gebühren für die Straßenreinigung und den 
Winterdienst ergibt sich aus den gestiegenen Kosten für die Reinigung der Straßen und die 
Änderung bei der Durchführung des Winterdienstes. Der Winterdienst wird seit 2024 
überwiegend vom Bauhof der Stadt Plau am See ausgeführt, nachdem eine Ausschreibung 
Kostensteigerungen von über 300 Prozent verursacht hätte. 
Die letzte Anpassung der Gebühr erfolgte vor 22 Jahren im Jahr 2003.  
 
Nach § 6 Abs. 1 KAG M-V soll das Gebührenaufkommen die Kosten der jeweiligen 
Einrichtung decken, jedoch nicht überschreiten (Kostendeckungsgebot und 
Kostenüberschreitungsverbot). Eingetretene Kostenunterdeckungen können in der folgenden 
Kalkulationsperiode ausgeglichen werden. Hingegen müssen eingetretene 
Kostenüberdeckungen in der folgenden Kalkulationsperiode ausgeglichen werden (vgl. §6 
Abs. 2d KAG MV. Dazu ist die Erstellung einer Kalkulation für die 
Straßenreinigungsgebühren, die auch den Winterdienst enthalten, erforderlich. 
 
Zu den ansatzfähigen Kosten gehören folgende Aufwendungen: Die tägliche 
Abfallbeseitigung, die entsprechenden Fahrzeuge und die dazugehörigen Hilfsstoffe, wie 
Streugut, sowie alle Personalkosten, ferner Entgelte für in Anspruch genommene 
Fremdleistungen, die Abschreibungen von den Anschaffungs- und Herstellungswerten, sowie 
Zinsen auf das eingesetzte Kapital. 
 
Nach § 6 Abs. 2 und 2d KAG M-V sind die Kosten der Einrichtung nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Für die Kalkulation wurde die durchschnittlichen 
Kosten der Jahre 2022 – 2024 berücksichtigt. 
 
Gebührenkalkulation 
Für die Durchführung einer sachgerechten Gebührenkalkulation wurden die Kosten für 
Abfall, Fahrzeuge, Hilfsstoffe, Personalkosten, Dienstleistungskosten, kalkulatorische Zinsen 
und Abschreibungen berechnet. Die Kosten für Fahrzeuge, Hilfsstoffe, Personal- und 
Personalnebenkosten und Abschreibungen können aus dem Haushaltsprogramm CIP 
übernommen werden. 
 
Für die Entsorgung des Kehrgutes liegt ein neues Angebot der Lagerung und Entsorgung 
vor. Auch diese Kosten, sowie die Kosten der Fahrzeuge und dazugehörige Hilfsstoffe, wie 
Streugut sind in der Kalkulation berücksichtigt worden. 
 
Die Personalkosten, die eingerechnet werden, setzen sich aus zwei Bereichen zusammen. 
Zum einen werden die Personalkosten der Mitarbeiter der Verwaltung eingerechnet und zum 
anderen der Anteil der Personalkosten der technischen Mitarbeiter (Bauhof). Zu den 
Personalkosten gehören, neben den reinen Arbeitsentgelten auch die Personalnebenkosten, 
Sachkosten und die Verwaltungsgemeinkosten. Laut der Empfehlung der KGSt werden 20 
Prozent auf die Personalkosten als Gemeinkosten veranschlagt und für die Gemeinkosten 
der technischen Mitarbeiter liegt die Empfehlung bei 15%.  
 
Die Dienstleistungskosten beziehen sich auch den geleisteten Winterdienst durch den 
Landkreis auf der K 129 und sind Bestandteil der neuen Gebührenkalkulation. 
 
Die Abschreibungen sind nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder Leistungsmenge 
gleichmäßig zu bemessen. Diese wurden aus der Anlagenbuchhaltung übernommen. 
 
Es müssen kalkulatorischen Zinsen in der Kalkulation berechnet werden, um eine 
angemessene Verzinsung von investiertem Kapital, für das keine Kredite aufgenommen 
wurden, zu erreichen. Diese errechnen sich aus dem Durchschnitt der letzten zwei Jahre des 
Restwertes multipliziert mit dem aktuellen Zinsatz des Kommunalen Aufbaufons. 
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Der Gebührenbedarf wurde auf die Straßenreinigung und den Winterdienst verteilt. Dazu 
wurden das Verhältnis folgender Aufwandspositionen zugrunde gelegt: öffentliche 
Straßenreinigung (u.a. KfZ – Kosten) und Entsorgung des Kehrichts im Verhältnis zu 
Winterdienst und Material für den Winterdienst. Es ergab sich ein mittlerer Anteil von 70% 
Straßenreinigung und 30% Winterdienst. Bei den Zeitanteilen für das eigene Personal ergab 
sich eine Verteilung von 80 Prozent der geleisteten Arbeitszeit für die Straßenreinigung 
gegenüber 20 Prozent für den Winterdienst. 
Aus dem Gebührensatz für die Straßenreinigung mal die Reinigungshäufigkeit ergaben sich 
die einzelnen Gebührensätze pro Frontmeter für jede einzelne Reinigungsklasse. Die 
Frontmeter wurden als Grundlage für die jeweiligen Reinigungsklassen genommen. Bei der 
Reinigungsklasse 1 und 2 wurde der Winterdienst aufgeschlagen und die Reinigungsklasse 
4 ist der reine Winterdienst. Die Reinigungsklasse 3 ist ausschließlich die Straßenreinigung 
ohne Winterdienst. 
 
 
Flächenberücksichtigung 
 
Berücksichtigt wurden alle Straßen mit den Straßenflächen der Stadt Plau am See. Bei der 
Straßenreinigung ist ein Allgemeininteresse zu berücksichtigen, welches den Eigenanteil, 
z.B. Kreuzungen und Plätze, der Stadt Plau am See darstellt. In einem Urteil des 
Verwaltungsgerichtes Greifswald vom 21.12.1995 ist eine Pauschale von 25% als zulässig 
erachtet worden. Nach Prüfung aller Straßen und Plätze ist ein Anteil von 30% plausibel. 
Diese Kosten wurden in der Kalkulation abgezogen. 
 
Des weiteren muss auch berücksichtigt werden, dass die Stadt Plau am See ein Luftkurort ist 
und somit einen großen Anteil an Touristen im Sommer, sowie aber auch im Winter bedient. 
Die Anteile wurden, wie folgt in Ansatz genommen: Für die Straßenreinigung sind 33% 
veranschlagt worden, da ca. 450.000 Übernachtungen, lt. Auswertung der 
Fremdenverkehrsstatistik gemeldet worden sind. Für den Winterdienst wurden 15% als Anteil 
in die Kalkulation berechnet. 
 
Der touristische Anteil (Durchgangsverkehr für Straßenreinigung und Winterdienst) ist 
ganzjährig eine Mehrbelastung und muss in der Kalkulation berücksichtigt werden. 
 
 
Ergebnis 
Gemäß dem Kostendeckungsgebot in § 6 KAG-MV sollte die Gebühr in den 
Reinigungsklassen wie folgt angepasst werden:  
 

 €/m/a 
Alte 
Gebühr Differenz Steigerung  in % 

Reinigungsklasse 1 
       
6,14 €  2,25 € 3,89 € 173% 

Reinigungsklasse 2 
       
3,54 €  1,40 € 2,14 € 153% 

Reinigungsklasse 3 
       
2,60 €  0,85 € 1,75 € 206% 

Reinigungsklasse 4 
       
0,94 €  0,55 € 0,39 € 70% 
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Kalkulation Straßenreinigungsgebühren und Winterdienst

Bezeichnung gesamt Winterdienst Straßenreinigung

Aufwendungen 135.971,12 €  48.249,13 €                  87.721,99 €                     

Kalkulatorische Zinsen 908,52 €          181,70 €                       726,82 €                           

Kalkulatorische Abschreibungen 4.082,53 €       816,51 €                       3.266,02 €                        

Personalkosten 224.219,84 €  44.843,97 €                  179.375,87 €                   

Gesamtkosten 365.182,01 €  94.091,31 €                  271.090,70 €                   

Anteil für öffentliche Straßen und Plätze 30% 109.554,60 €-  28.227,39 €-                  81.327,21 €-                     

Zwischensumme 255.627,41 €  65.863,92 €                  189.763,49 €                   

Anteil für Tourismus, Durchgangsverkehr für Straßenreinigung 33% 62.621,95 €-     62.621,95 €-                     

Anteil für Tourismus, Durchgangsverkehr für Winterdienst 15% 9.879,59 €-       9.879,59 €-                    

Umlagefähige Kosten 183.125,87 €  55.984,33 €                  127.141,54 €                   

Frontmeter Winterdienst 59870

Frontmeter Straßenreinigung 48878

Gebühr je m 0,94 €                            2,60 €                                

€/m Alte Gebühr Differenz Steigerung  um %

Reinigungsklasse 1 6,14 €       2,25 € 3,89 €                            173%

Reinigungsklasse 2 3,54 €       1,40 € 2,14 €                            153%

Reinigungsklasse 3 2,60 €       0,85 € 1,75 €                            206%

Reinigungsklasse 4 0,94 €       0,55 € 0,39 €                            70%

Durchschnitt 2022-2024

TOP 6.1- geänderte Anlage nach Beratung im Hauptausschuss am 09.07.2012
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Anlage 1

Aufwendungen 2024 Summe Winterdienst Straßenreinigung

Fahrzeuge Abfallbeseitigung

Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger über 1.000 € ohne UST                                          

Sonstige Fahrzeuge - über 1.000 € ohne USt.       

Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410 € 129,00 €          129,00 €                                

Betriebsstoffe         

Entgelte für die Straßenreinigung                       

Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                                               

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich

Aufwendungen für Abfall                    19.121,42 €    19.121,42 €                           

Fahrzeugunterhaltung            19.409,33 €    5.822,80 €         13.586,53 €                           

LKW Maut 1.000,00 €       300,00 €            700,00 €                                

Streumaterial Winterdienst                  7.264,32 €       7.264,32 €         

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    -  €                

Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich -  €                

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                   500,00 €          500,00 €            

Abschreibungen auf Fahrzeuge    25.600,00 €    7.680,00 €         17.920,00 €                           

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 3.765,40 €       3.765,40 €         

Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich -  €                

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung -  €                -  €                   -  €                                      

Miete Lagerbox          -  €                   

Kfz-Versicherungen                    603,34 €          181,00 €            422,34 €                                

Kfz-Steuern 211,54 €          63,46 €              148,08 €                                

Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich      -  €                

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (nur KfZ)                          66.949,38 €    20.084,81 €       46.864,57 €                           

Gesamtsumme 144.424,72 €  45.661,79 €       98.891,93 €                           

Aufwendungen 2023 Summe Winterdienst Straßenreinigung

Fahrzeuge Abfallbeseitigung 1.174,95 €       352,49 €            822,47 €                                

Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger über 1.000 € ohne UST                                          

Sonstige Fahrzeuge - über 1.000 € ohne USt.       

Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410 €

Betriebsstoffe         

Entgelte für die Straßenreinigung                       

Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                                               

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich

Aufwendungen für Abfall                    15.586,82 €    15.586,82 €                           

Fahrzeugunterhaltung            14.810,45 €    4.443,14 €         10.367,32 €                           

LKW Maut -  €                   -  €                                      

Streumaterial Winterdienst                  3.382,72 €       3.382,72 €         

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    

Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                   16.026,13 €    16.026,13 €       

Abschreibungen auf Fahrzeuge    13.500,00 €    4.050,00 €         9.450,00 €                             

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 

Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich
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Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung -  €                   -  €                                      

Miete Lagerbox          -  €                   

Kfz-Versicherungen                    212,80 €          63,84 €              148,96 €                                

Kfz-Steuern 14,44 €            4,33 €                 10,11 €                                  

Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich      

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (nur KfZ)                          64.999,40 €    19.499,82 €       45.499,58 €                           

Gesamtsumme 128.532,76 €  47.822,46 €       81.885,25 €                           

Aufwendungen 2022 Summe Winterdienst Straßenreinigung

Fahrzeuge Abfallbeseitigung

Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger über 1.000 € ohne UST                                          

Sonstige Fahrzeuge - über 1.000 € ohne USt.       

Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410 €

Betriebsstoffe         

Entgelte für die Straßenreinigung                       

Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                                               

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich

Aufwendungen für Abfall                    16.782,97 €    16.782,97 €                           

Fahrzeugunterhaltung            25.265,26 €    7.579,58 €         17.685,68 €                           

LKW Maut -  €                   -  €                                      

Streumaterial Winterdienst                  10.624,92 €    10.624,92 €       

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    

Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                   10.871,44 €    10.871,44 €       

Abschreibungen auf Fahrzeuge    9.000,00 €       2.700,00 €         6.300,00 €                             

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 

Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung -  €                   -  €                                      

Miete Lagerbox          1.650,00 €       1.650,00 €         

Kfz-Versicherungen                    212,32 €          63,70 €              148,62 €                                

Kfz-Steuern -  €                   -  €                                      

Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich      

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (nur KfZ)                          59.245,02 €    17.773,51 €       41.471,51 €                           

Gesamtsumme 133.651,93 €  51.263,14 €       82.388,79 €                           
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Kalkulatorische Zinsen Anlage 2

Jahr Restwert

Durchschnittlich in Anspruch genommenes zu 

verzinsendes Anlagekapital Zinsatz

Kalkulatorische 

Zinsen

2021 32.227,93 €    

2022 23.236,05 €    27.731,99 € 0,55% 152,53 €

2023 113.792,97 €  68.514,51 € 0,63% 431,64 €

2024 261.890,38 €  187.841,68 € 1,14% 2.141,40 €

2025 226.679,70 €  244.285,04 € 1,61% 3.932,99 €
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Anlage 3

Mitarbeiter der Verwaltung 2024 2023 2022

Vergütungen für Arbeitsnehmer                               7.000,00 €       7.127,61 €                   6.347,86 €       

Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                 300,00 €          229,16 €                      233,29 €          

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer    1.600,00 €       1.331,90 €                   1.312,64 €       

Gesamtverwaltung Personalkosten 8.900,00 €       8.390,73 €                   7.893,79 €       

Sachkosten Verwaltung nach KGST 9.700,00 €   1.492,31 €       1.492,31 €                   1.492,31 €       

Gemeinkosten Verwaltung nach KGST 20% 1.780,00 €       1.678,15 €                   1.578,76 €       

Bauhof

Arbeitslöhne 151.524,58 €   147.111,24 €              121.519,03 €   

Sozialleistungen 35.030,80 €     34.010,49 €                 30.567,82 €     

Erstattung Umlage -  €                288,78 €-          

Gesamtkosten Bauhof 186.555,38 €   181.121,73 €              151.798,07 €   

Sachkosten Betrieb 12.860,30 €     12.485,72 €                 15.218,71 €     

Gemeinkosten Betrieb nach KGST 15% 27.983,31 €     27.168,26 €                 22.769,71 €     

Gesamtsumme Kalkulation: 239.571,29 €   232.336,89 €              200.751,35 €   

Verteilung WD StrR

20% 80%

TOP 6.1- geänderte Anlage nach Beratung im Hauptausschuss am 09.07.2012

12 von 106 in Zusammenstellung



Anlage 4

Reinigungsklasse Frontmeter

1 24150 wöchentlich + WD

2 578 14 tägig + WD

3 0 14 tägig ohne WD

4 35142 WD

Gesamtlänge 59870
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Änderung der Gebühren für das Durchschnittsgrundstück

Reinigungsklasse Bedeutung

durchschnittliche 

Frontmeter Gebühr alt pro Jahr Gebühr neu pro Jahr

RK 1 wöchentliche Reinigung mit Winterdienst 22 49,13 €                       134,07 €                       

RK 2 14 tägige Reinigung mit Winterdienst 21 29,97 €                       75,78 €                          

RK 4 nur Winterdienst 34 18,97 €                       32,42 €                          
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Stadt Plau am See 
 
 

Beschlussvorlage 
S/24/0071 
 

 
öffentlich 

 

Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Straßen- und Stadtreinigung in der Stadt Plau am See 

(Straßenreinigungssatzung) vom 10.12.2003. 

Organisationseinheit: 

Bau- und Planungsamt 
Datum 

14.11.2024 
Antragsteller: 

 
Aktenzeichen: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und 
Infrastruktur und Umwelt Stadt Plau am See 
(Vorberatung) 

26.11.2024 Ö 

Hauptausschuss Stadt Plau am See (Vorberatung) 02.12.2024 Ö 
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 11.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt die Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Straßen- und Stadtreinigung in der Stadt Plau am See 
(Straßenreinigungssatzung) vom 10.12.2003. 
  
  
Finanzielle Auswirkungen: 
Durch die Änderungen einzelner Reinigungsklassen und die Aufnahme fehlender Straßen 
kommt es zu Mehreinnahmen, die sich mit den Kosten für die Straßenreinigung und den 
Winterdienst ausgleichen. 
  

Sachverhalt: 
In der Anlage 2 der Straßenreinigungssatzung wurden Anpassungen an die 
tatsächliche Reinigung und die Durchführung des Winterdienstes vorgenommen. Die 
Anlage wurde mit dem aktuellen Straßenverzeichnis abgeglichen. Die fehlenden 
Straßen wurden eingefügt und Reinigungsklassenänderungen vorgenommen. 
  
  
Anlage/n: 

1 Entwurf der 5. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung - Anlage 2 
(Änderungen rot) (öffentlich) 
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Entwurf der Verwaltung, Stand: 14.11.2024 

 

Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßen- und Stadtreinigung 

in der Stadt Plau am See (Straßenreinigungssatzung) vom 10.12.2003 
 

Präambel 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024, S. 270, 

ber. S. 351) und des § 50 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (StrWG- M-V) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), zuletzt geändert durch 

Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 154, 184), sowie der §§ 1, 2, 4 und 

6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, 146), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26. Mai 2023 (GVOBl. M-V S. 650), wird nach Beschlussfassung durch die 

Stadtvertretung vom               und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende 

Satzung über die Straßen- und Stadtreinigung in der Stadt Plau am See  

(Straßenreinigungssatzung) erlassen: 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Satzung 

Die Anlage 2 der Straßenreinigungssatzung vom 10.12.2003 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Anlage 2 zur Fünften Änderung der Satzung über die Straßen- und Stadtreinigung in 

der Stadt Plau am See 

 

Straßenverzeichnis 

Straße  
Reinigungs-
klasse 

Alte Malchower Straße  5 

Alter Schulweg  5 

Alter Wall 11 bis 43  4 

Alter Wall bis Hausnummer 9  1 

Alter Wall von Hausnummer 45 bis Vogelsang  4 

Am Bahnhof  5 

Am Eichberg  1 

Am Hofsee  5 

Am Kesselberg – außer 01 und 01 a  5 

Am Kesselberg 01 und 01 a 4 

Am Köpken  4 

Am Wasserturm  4 

Am Webermoor  4 

Amselstraße inklusive Stichstraßen 1 

An der Metow von Große Burgstraße bis Kalkofen  1 
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Antonienweg  5 

Auf dem Eichberg  1 

Auf dem Klüschenberg – außer Stichstraße der Hausnummern 10, 12, 14 4 

Auf dem Klüschenberg – Stichstraße Hausnummern 10, 12, 14 5 

Auf dem Rahmwall  1 

August-Bebel-Straße 10 (Betriebsgelände Rosenhof)  1 

August-Bebel-Straße 3 bis 9 sowie 8 bis Klinik  1 

August-Bebel-Straße Ostseite ab Quetziner Straße bis Badestelle 
Richtberg, Westseite ab Quetziner Straße bis Rosa-Luxemburg-Straße 

4 

Ausbau Verlängerung Heckenweg  5 

Bahnhof  1 

Bahnhofstraße  1 

Bergstraße – außer Bergstraße 28 a 1 

Bergstraße 28 a 4 

Bi den Ihlpohl  5 

Birkenweg  5 

Burgplatz  1 

Dammstraße – außer Zufahrtsstraße für Hausnummer 25 und 27 1 

Dammstraße – Zufahrtsstraße Hausnummer 25 und 27 5 

Diekholzer Straße 4 

Domsfurth  5 

Dorfstraße – außer Hausnummer 13 und 14 4 

Dorfstraße – Hausnummer 13 und 14 5 

Dr.-Alban-Straße  4 

Dr.-Wilde-Straße – ab Hausnummer 5 bis Fritz-Reuter-Straße 5 

Dr.-Wilde-Straße Hausnummer 6 und 7 4 

Dresenower Weg  4 

Drinkelgrund  4 

Eichbaumallee  4 

Eichenweg  5 

Eldenstraße  1 

Eldeufer  1 

Eldeweg  5 

Feldstraße außer Hausnummer 2  4 
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Feldstraße nur Hausnummer 2  5 

Fischerstraße  1 

Fockenbrockstraße  1 

Fontaneweg  5 

Friedensstraße  1 

Friedhof  5 

Friedhofsweg  5 

Fritz-Reuter-Straße außer von Seestraße bis Dr.- Wilde-Straße  5 

Fritz-Reuter-Straße von Seestraße bis Dr. -Wilde-Straße  4 

Frohnerweg  4 

Fuchsberg  5 

Gaarzer Weg  4 

Gänsepfuhl  5 

Gartenstraße von Alter Wall bis Lübzer Straße  5 

Gartenstraße von Lübzer Straße bis Wittstocker Weg  1 

Gerichtsberg – außer Stichstraßen der Hausnummern 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20 

4 

Gerichtsberg Stichstraßen Hausnummern 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 5 

Goetheweg  4 

Grapentiner Weg  5 

Große Burgstraße  1 

Grüner Weg  4 

Gustav-Bardey-Platz  4 

Güstrower Chaussee – westlich der L 37 4 

Güstrower Chaussee – östlich der L 37 5 

Hahnenhorst  5 

Haukohlstraße  5 

Heckenweg  4 

Heidenholzweg  5 

Heideweg  5 

Heineweg  4 

Hermann-Niemann-Straße 1 

Hinterm Rehmel  4 

Hofseestraße – bis Ortsausgangsschild 4 

Hopfensoll  4 
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I. Wasserstraße  1 

II. Wasserstraße  1 

III. Wasserstraße  1 

Im Seewinkel  4 

IV.Wasserstraße  1 

John-Brinckman-Straße  4 

Kalkofen  5 

Kantor-Ehrich-Straße ab Quetziner Straße bis einschließlich Feriendorf 
Heidenholz  

4 

Kantor-Ehrich-Straße außer ab Quetziner Straße bis einschließlich 
Feriendorf Heidenholz  

5 

Karl-Liebknecht-Straße  4 

Kastanienallee  4 

Kiefernweg  5 

Kirchplatz  1 

Kirchstraße  1 

Kleine Burgstraße  1 

Klitzingstraße  1 

Klüschenberg  4 

Klüschenberggrund  4 

Kuppentiner Weg außer von Lübzer Chaussee bis Lindenstraße  4 

Kuppentiner Weg von Lübzer Chaussee bis Lindenstraße  1 

Kutiner Straße  4 

Lange Straße  1 

Lindenstraße  1 

Lise – Meitner – Ring 4 

Lübzer Chaussee ab Eldeufer und Nummern 12 a-f 5 

Lübzer Chaussee bis Eldeufer außer Nummern 12 a-f 1 

Lübzer Straße gerade Hausnummern von 2-36  4 

Lübzer Straße ungerade Hausnummern und gerade Hausnummern 38-46  1 

Lüdeke-Hahn-Straße  4 

Ludwig-Düwahl-Weg  4 

Marienwasser (Busparkplatz)  5 

Markt  1 

Marktstraße  1 
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Mauerstraße  1 

Meyenburger Chaussee – außer Stichstraße von B103 bis Elde-Beton 5 

Meyenburger Chaussee – Stichstraße von B103 bis Elde-Beton 4 

Millionenweg – außer Stichstraße der Hausnummern 8, 10, 12, 14, 16 1 

Millionenweg – Stichstraße der Hausnummern 8, 10, 12, 14, 16 5 

Min Hüsung  5 

Mühlenstraße  1 

Ortkruger Weg  4 

Parkstraße  4 

Parkweg  4 

Philosophenweg – südlich der Eichbaumallee 4 

Philosophenweg – nördlich der Eichbaumallee 5 

Plauer Straße   4 

Plauerhäger Straße Nordseite ab Schulstraße bis Zarchliner Weg, 
Südseite von Schulstraße bis einschließlich Hausnummer 17  

1 

Plauerhäger Straße Nordseite ab Zarchliner Weg bis Bahnübergang, 
Südseite von Hausnummer 19 bis Bahnübergang  

4 

Plauerhäger Weg  4 

Plöner Straße  4 

Plötzenseeweg – von Seestraße bis Hinterm Rehmel 5 

Plötzenseeweg von Seestraße bis Uhlandstraße 4 

Quetziner Straße Ostseite Lange Straße bis Kantor-Ehrich-Straße, 
Westseite Lange Straße bis Hausnummer 83, Krankenhaus bis August-
Bebel Straße  

1 

Quetziner Straße Westseite Hausnummer 83 bis vor Krankenhaus  4 

Rahmwallstraße  1 

Rathenauweg  5 

Reppentiner Weg Bahnwärterhaus  5 

Reppentiner Weg Wirtschaftsstraße von der ehemaligen B 191 bis Gaarz  4 

Rosa-Luxemburg-Straße  5 

Rosenplan  4 

Rostocker Chaussee  5 

Schäfergarten  5 

Scharrenstraße  1 

Scheunenweg  5 

Schillerstraße  4 
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Schulstraße  1 

Schultetustraße von Unkel-Bräsig-Weg bis Wilhelm-Pieck-Straße   4 

Schultetustraße von Wilhelm-Pieck-Straße bis Rostocker Chaussee  5 

Schwarzer Weg  5 

Seeblick  5 

Seestraße ab Badeanstalt bis Hausnummer 41 bzw. bis Campimgplatz, 
Südseite ab B 103 bis Hausnummer 4  

1 

Seestraße Hausnummer 43 – 49   4 

Seestraße Nordseite ab B 103 bis Badeanstalt, Südseite ab Hausnummer 
4 bis Badeanstalt  

4 

Sörener Straße 4 

Sophienstraße  4 

St. Jürgen-Weg  5 

Steindamm  4 

Steinkampweg  5 

Steinstraße  1 

Steruper Straße 4 

Stietzstraße  1 

Strandstraße 1 

Swartepapestraße  5 

Tannenweg 5 

Teerofen  5 

Töpferstraße  1 

Tuchmacherstraße  1 

Uhlandstraße  4 

Unkel-Bräsig-Weg  4 

Verbindungsstraße  1 

Vogelsang  1 

Waldstraße  4 

Wallstraße  1 

Weidensoll – Durchfahrtsstraße Wohngebiet 4 

Weidensoll – Zufahrtsstraße vom Zarchliner Weg 1 

Wiesenweg  4 

Wilhelm-Pieck-Straße – von Rostocker Chaussee bis Schultetusstraße 4 

Wilhelm-Pieck-Straße – von Schultetusstraße bis August-Bebel-Straße 5 
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Wittstocker Weg Nordseite - Hausnummer 12 bis Vogelsang 4 

Wittstocker Weg Nord- und Südseite von Bergstraße bis Hausnummer 12 1 

Zarchliner Straße  4 

Zarchliner Weg – Westseite ab Plauerhäger Straße bis zum 
Ortsausgangsschild 

4 

Zarchliner Weg – Ostseite ab Plauerhäger Straße bis zur Zufahrtsstraße 
Weidensoll 

1 

Ziegeleiweg  4 

Ziegenhorn  5 

Zu den Seewiesen  4 

Zum Kalkofen 4 

Zum Sportplatz  1 

Zum Wasserturm – bis Hausnummer 58 4 

Zur Alten Mühle  4 

“ 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 

 

 

ausgefertigt am: 

 

Plau am See, den  

 

 

Hoffmeister 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 

können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt 

nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 

 

 

 

Hoffmeister 

Bürgermeister 
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Stadt Plau am See 
 
 

Beschlussvorlage 
S/24/0073 
 

 
öffentlich 

 

Auftragsvergabe der Planungsleistung "Erweiterung 
Kantor-Carl-Ehrich Grundschule" und Einleitung des 

Vergabeverfahrens für die Baumaßnahme 

Organisationseinheit: 

Bau- und Planungsamt 
Datum 

15.11.2024 
Antragsteller: 

 
Aktenzeichen: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 11.12.2024 N 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Stadtvertretung beschließt die Erteilung des Zuschlags (Auftragsvergabe) für die 
Generalplanung zum Vorhaben "Erweiterung der Kantor-Carl-Ehrich Grundschule“.  
 
2. Die Stadtvertretung beschließt die Einleitung und Durchführung des Vergabeverfahrens für die 
Baumaßnahme "Erweiterung der Kantor-Carl-Ehrich Grundschule", um die vorgeschriebenen 
Baufristen einhalten zu können. Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse für die Lose erfolgt durch 
das Planungsbüro in Abstimmung mit der Verwaltung. 
Finanzielle Auswirkungen: 
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 

LFD. HH-JAHR 
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL. 

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL. 

1.466.579,80,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 

FINANZIERUNG DURCH          VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN 
Eigenmittel 866.579,80 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein 
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein 
Förderung 600.000,00 €     
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00/21100/096 
Beiträge 00,00 €     
  

Sachverhalt: 
Die Stadt Plau am See erhielt im Mai 2024 vom Landkreis Ludwigslust-Parchim den positiven 
Bescheid für die anteilige Mitfinanzierung der Maßnahme über 600.000,- Euro. Somit werden 40,9% 
finanziert, der Eigenanteil der Stadt liegt bei 59,1% (866.579,80 Euro). Der Finanzierungsanteil wird 
als Festbetrag über 2 Jahre zur Verfügung gestellt. 
   
Die Kostenschätzung für die Planungsleistung lag über dem EU-Schwellenwert. Daher wurde die 
Leistung bereits am 23.09.2024 im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung nach VgV 
durchgeführt. Dieses Verfahren läuft 2-stufig als Teilnahmewettbewerb mit nachfolgendem 
Verhandlungsverfahren. Die Frist für den Teilnahmeantrag war am 28.10.2024. Hier haben sich 7 
Unternehmen beworben. Nach der Auswertung und Prüfung wurden die 5 Bewerber mit der höchsten 
Punktzahl in der 2. Phase zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Submission hierzu erfolgte am 
28.11.2024 um 13 Uhr. Die eingegangenen Angebote wurden am 29.11.2024 durch die Verwaltung im 
Rahmen einer Bewertungskommission ausgewertet und bepunktet. Im Rahmen einer 
Verhandlungsrunde wäre eine Präsentation durch die Bieter in der 49. KW 2024 möglich.  
Daher wird die finale Auswertung mit dem Vergabevorschlag als Tischvorlage zur Stadtvertretung am 
11.12.2024 vorgelegt.  
   
Um die vorgeschriebenen Baufristen einhalten zu können, soll die Ausschreibung der Gewerke 
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zeitnah erfolgen. Der Abriss des vorhandenen Gebäudes ist für den Sommer 2025 geplant, sodass 
der Bau im 3. Quartal 2025 beginnen kann.  
Die Gewerke werden in verschiedene Lose geteilt. Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse für die 
Lose erfolgt durch das Planungsbüro in Abstimmung mit der Verwaltung. Auf Grund der geschätzten 
Bausumme soll das Vorhaben im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung durchgeführt werden. 
Hierbei werden 5 Unternehmen pro Los zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Die Verwaltung 
behält sich jedoch vor eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen.  
Die Stadtvertretung beschließt die Einleitung und Durchführung des Vergabeverfahrens für die 
Bauleistung.  
Anlage/n: 
Keine 
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Stadt Plau am See 
 
 

Beschlussvorlage 
S/24/0078 
 

 
öffentlich 

 

Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Plau am See 

Organisationseinheit: 

Zentrale Dienste 
Datum 

27.11.2024 
Antragsteller: 

 
Aktenzeichen: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 11.12.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag: 
 Die Stadtvertretung Plau am See beschließt die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Plau am 
See in der beiliegenden Fassung. 

Finanzielle Auswirkungen: 
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 

LFD. HH-JAHR 
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL. 

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL. 

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 

FINANZIERUNG DURCH          VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN 
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein 
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein 
Förderung 00,00 €     
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000.0000 
Beiträge 00,00 €     
  

Sachverhalt: 
Die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Plau am See berücksichtigt die geänderte 
Kommunalverfassung M-V, die am 09. Juni 2024 in Kraft trat. Die geänderte Kommunalverfassung 
beinhaltet unter anderem auch neue Regelungen zu den Vergabeverfahren (neu: § 22 Abs. 4a KV 
MV), sowie zu den Beiräten (§41a KV MV).  

Bestehende Regelungen (beratende Ausschüsse, Seniorenbeirat...) wurden für die Rechtssicherheit 
an die Formulierungen der neuen Mustersatzung 2024 des Städte- und Gemeindetages M-V (Anlage 
1) für eine hauptamtlich verwaltete Gemeinde angepasst. Erweitert wurde die Hauptsatzung um die 
Regelung über stellvertretende Ausschussmitglieder, sowie um eine Regelung über Wesentlichkeits- 
und Erheblichkeitsgrenzen gem. § 48 KV M-V. Der Prüfungsausschuss vom Landkreis hatte 
angeraten, hierzu eine Regelung in der Hauptsatzung festzulegen. Die Wesentlichkeits- und 
Erheblichkeitsgrenzen regeln, wann eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden muss. Bisher 
waren die Wesentlichkeits- und Erheblichkeitsgrenzen in der Haushaltssatzung der Stadt Plau am See 
festgelegt und mussten jedes Jahr erneut festgelegt werden. 

Aufgrund der neuen Regelung zum Vergabeverfahren wurden die §§ "6 Hauptausschuss" und "9 
Bürgermeister" neu strukturiert und vom Aufbau her an die neue Mustersatzung 2024 angelehnt. 

Durch die Zusammenlegung von einzelnen Paragraphen (zur Ortsteilvertretung, Wahl der 
Ortsteilvertretung, Aufgaben der Ortsteilvertretung) konnte die neue Hauptsatzung insgesamt in der 
Anzahl der Paragraphen verschlankt werden.  

Zur besseren Lesbarkeit (Barrierefreiheit) wurde die Neufassung der Hauptsatzung in der Schriftart 
Arial / Gr. 11 erstellt. 

Der Erlass der vorliegenden Hauptsatzung als Neufassung bedarf der Genehmigung der unteren 
Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises. Die vorliegende Neufassung wurde bereits mit der unteren 
Rechtsaufsichtsbehörde vorabgestimmt, alle Anmerkungen seitens der unteren 
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Rechtsaufsichtsbehörde wurden von der Verwaltung eingearbeitet.  

Anlage/n: 
2 Synopse zur Änderung der Hauptsatzung (öffentlich) 

 
3 Gegenüberstellung mit Änderungen der Hauptsatzung (öffentlich) 

 
4 Anlage 1 - Mustersatzung 2024 StGt mit Erklärungen (öffentlich) 
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Seite 1 von 13 
 

Hauptsatzung der Stadt Plau am See 

 
Präambel 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2024 (GVOBl.) wird nach 
Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.2024 und nach Anzeige bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende Hauptsatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel 

 
(1) Die Stadt Plau am See führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel. 
 
(2) Die Stadt Plau am See führt das folgende Wappen: 
In Gold ein rotes, auf einem Sockel stehendes Stadttor mit 5 Zinnen, an jeder Seite 
desselben eine bogenförmige Ausladung mit je zwei Zinnen, in der Toröffnung ein 
hersehender schwarzer Stierkopf mit schwarzen Hörnern, geschlossenem Maul und einer 
goldenen Krone, die fünf abwechselnd mit Lilien und Perlen besteckte Zinken zeigt 
(Richenbergischer Stierkopf). (Anlage 1) 
 
(3) Die Flagge der Stadt Plau am See ist von Rot, Gelb und Rot längsgestreift, die roten 
Streifen nehmen je ein Sechstel der Flaggenhöhe ein, der gelbe Streifen nimmt zwei Drittel 
der Flaggenhöhe ein und ist in der Mitte mit der Figur des Stadtwappens in flaggengerechter 
Tingierung belegt, wobei sich die Höhe der Figur des Stadtwappens zur Höhe des 
Flaggentuchs wie 5 zu 9 verhält; die Länge des Flaggentuchs verhält sich zur Höhe wie 5 zu 
3. (Anlage 2) 
 
(4) Das Dienstsiegel enthält das Stadtwappen und die Umschrift STADT PLAU AM SEE. 
 
(5) Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. 
 

§ 2 
Ortsteile / Ortsteilvertretung / Aufgaben der Ortsteilvertretung 

 
 (1) Das Gemeindegebiet besteht neben dem Stadtgebiet von Plau am See aus den 
dörflichen Ortsteilen Gaarz, Karow, Hof Lalchow, Klebe, Leisten, Quetzin und Reppentin.  
 
Die Einteilung des Gemeindegebietes inkl. der Ortsteile ist aus der beigefügten 
Übersichtskarte ersichtlich, welche Bestandteil dieser Satzung ist. (Anlage 3)  
 
(2) In den Ortsteilen Karow und Leisten wird eine gemeinsame Ortsteilvertretung nach 
Maßgabe des Abs. 3 gebildet. Die Mitglieder der Ortsteilvertretung führen die Bezeichnung 
Ortsteilvertreter oder Ortsteilvertreterin. Die oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung 
Vorsitzender der Ortsteilvertretung oder Vorsitzende der Ortsteilvertretung.  
 
(3) Für die Ortsteile Karow und Leisten (vertretende Ortsteile: Karow/Leisten) wird die 
gemeinsame Ortsteilvertretung wie folgt gebildet.  
Sie besteht aus 2 Mitgliedern, je einer Vertreterin oder einem Vertreter des Ortsteil Karow 
und einer Vertreterin oder einem Vertreter des Ortsteil Leisten. Wenn keine Vertreterin oder 
kein Vertreter aus den einzelnen Ortsteilen benannt werden kann, können entsprechend 
weitere Vertreter aus den anderen Ortsteilen benannt werden.  
Mitglieder der Ortsteilvertretung können Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, sowie Mitglieder der Stadtvertretung sein. 
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Die Ortsteilvertretung wird spätestens drei Monate nach der Kommunalwahl durch die 
Stadtvertretung besetzt. 
Die Besetzung erfolgt nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren.  
 
(4) Die Ortsteilvertretung vertritt die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner des  
Ortsteils gegenüber der Stadtvertretung. Sie fördern die Beziehungen der Einwohnerinnen 
und Einwohner des Ortsteils zur Stadtvertretung und der Bürgermeisterin bzw. dem 
Bürgermeister und pflegen die Kontakte zu allen im Ortsteil ansässigen Vereinen, 
Institutionen und sonstigen demokratischen Vereinigungen.  
 
Die Ortsteilvertretung entscheidet zur Förderung und Erhaltung des örtlichen Brauchtums 
und des kulturellen Eigenlebens in den Ortsteilen Karow und Leisten über die Vergabe eines 
Budgets.  
 
(5) Die Ortsteilvertretung ist zu allen wichtigen Belangen des Ortsteils vor der ersten 
Beratung in den Fachausschüssen zu hören. Die Ortsteilvertretung soll sich innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang des Ersuchens der Stadtvertretung, ihrer Ausschüsse oder des 
Bürgermeisters zum Inhalt des Ersuchens äußern. Sofern die Ortsteilvertretung keine 
Stellungnahme innerhalb dieser genannten Frist abgibt, gilt die Anhörung als beendet.  
Die Stadtvertretung und den Hauptausschuss betreffende Dringlichkeitsvorschriften bleiben 
unberührt.  
 
Zu den wichtigen Belangen gehören insbesondere:  

1. Planung und Durchführung von Investitionsvorhaben in den Ortsteilen Karow und 
Leisten  

2. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes sowie 
von Satzungen nach dem Baugesetzbuch, soweit sie sich auf die Ortsteile Karow und 
Leisten erstrecken,  

3. die Einrichtung, Übernahme, wesentliche Änderungen und Aufhebung von 
öffentlichen Einrichtungen in den Ortsteilen Karow und Leisten  

4. der Ausbau und Umbau sowie die Benennung und Umbenennung von Straßen, 
Wegen und Plätzen  

5. die Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen der Gemeinde, 
soweit es in den Ortsteilen Karow und Leisten gelegen ist,  

6. die Änderung von Grenzen der Ortsteile.  
 
Darüber hinaus erhält die Ortsteilvertretung folgende Aufgaben:  

7. Mitwirkung bei der Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- oder Ausbau 
von Straßen, Wegen und Plätzen, deren Bedeutung über die Ortsteile Karow und 
Leisten nicht hinausgehen, einschließlich deren Beleuchtungseinrichtungen, auf der 
Grundlage der jeweiligen Haushaltssatzung.  

8. Unterstützung der Löschgruppe Karow der Freiwilligen Feuerwehr Plau am See  
9. Vorschläge zur Gestaltung des Ortsbildes  
10. Förderung von traditionellen Veranstaltungen in den Ortsteilen Karow und Leisten  
11. Unterrichtung der Verwaltung zu – berechtigten 

a) Wünschen, Anliegen und Beschwerden der Einwohner,  
b) sowie bei Mängeln, Schäden und Missständen in den gemeindlichen 

Einrichtungen und gemeindlichem Vermögen  
12. Kontaktpflege mit den Vereinen der Ortsteile  
13. Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung überbringt im Einverständnis mit dem 

Bürgermeister Glückwünsche bei Geburtstagen.  
 
(6) Die oder der Vorsitzende der Ortsteilvertretung hat das Recht, in Angelegenheiten der 
Ortsteile Anträge an die Stadtvertretung zu stellen. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der 
Ortsteilvertretung kann in Sitzungen der Stadtvertretung, in denen Anträge der 
Ortsteilvertretung behandelt werden, das Wort verlangen.  
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(7) Die Sitzungen der Ortsteilvertretung sind öffentlich. Für den Ausschluss der Öffentlichkeit 
gilt § 5 Abs. 2 der Hauptsatzung entsprechend. 
 
(8) Die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen können Einwohnerversammlungen für den 
Ortsteil einberufen. Zu diesen ist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister einzuladen.  
 

§ 3 
Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beruft durch öffentliche Bekanntmachung 
eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt ein. Die Versammlung der 
Einwohnerinnen und Einwohner kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden. 
 
(2) Anregungen und Vorschläge der Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner in 
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Stadtvertretungssitzung behandelt werden 
müssen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden. 
 
(3) Die Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, sowie 
natürliche und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde 
Grundstücke besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben, erhalten die Möglichkeit, in 
einer Fragestunde im öffentlichen Teil der Stadtvertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der 
Stadtvertretung und an die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen, sowie im 
öffentlichen Teil der Ausschusssitzungen Fragen an alle Ausschussmitglieder zu stellen und 
Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge und Anregungen 
dürfen sich dabei nicht auf die Beratungsgegenstände (Tagesordnung) der nachfolgenden 
Sitzung der Stadtvertretung und der Ausschüsse beziehen. Für die Fragestunde in der 
Stadtvertretersitzung ist eine Zeit bis zu 30 Minuten und für die Ausschüsse von bis zu 15 
Minuten vorzusehen.  
 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der 
Sitzung der Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu berichten. 
 

§ 4 
Stadtvertretung 

 
(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die Bezeichnung 
Stadtvertreterin oder Stadtvertreter. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung Bürgervorsteherin 
oder Bürgervorsteher. 
 
(3) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Bürgervorsteherin oder den Bürgervorsteher, 
sowie eine erste und eine zweite Stellvertretung der oder des Vorsitzenden. 
 
(4) Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der oder des Vorsitzenden werden durch 
Mehrheitswahl bestimmt. 
 

§ 5 
Sitzungen der Stadtvertretung 

 
(1) Die Stadtvertretungssitzungen sind öffentlich. 
 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen: 

1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen, 
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner, 
3. Grundstücksgeschäfte, 
4. Rechnungsprüfungsangelegenheiten, außer dem Abschlussbericht. 
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Sollten keine überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen 
Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-3 in öffentlicher Sitzung 
zu behandeln. 
 
(3) Anfragen von Mitgliedern der Stadtvertretung sollen spätestens drei Arbeitstage vor der 
Sitzung bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche 
Anfragen während der Stadtvertretungssitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst 
beantwortet werden, spätestens innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet 
werden. Ausgeschlossen von mündlichen Anfragen sind solche Anfragen, die lediglich 
prognostische Erwartungen abverlangen. Die Einwohnerfragestunde steht den Mitgliedern 
der Stadtvertretung für ihre Anfragen nicht zur Verfügung. 
 

§ 6 
Aufgabenverteilung / Hauptausschuss 

 
(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
sechs Mitglieder der Stadtvertretung an. Die Fraktionen und Zählgemeinschaften benennen 
neben diesen sechs Mitgliedern, weitere sechs Mitglieder der Stadtvertretung als 
stellvertretende Hauptausschussmitglieder. 
 
(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle 
Entscheidungen, die nicht nach § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige Angelegenheiten der 
Stadtvertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister übertragen werden. Darüber hinaus sind dem Hauptausschuss 
gemäß § 36 Abs. 2 die Aufgaben, welche sonst dem Finanzausschuss obliegen, also das 
Finanz- und Haushaltswesen, die Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstigen Abgaben, 
übertragen. Davon unberührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
gesetzlich übertragenen Aufgaben, insbesondere die Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
 
(3) Dem Hauptausschuss wird gem. § 22 Abs. 4 KV M-V die Befugnis übertragen, bis zu 
folgenden Wertgrenzen Entscheidungen zu Verfügungen über städtisches Vermögen zu 
treffen: 
 

1. Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen, Forderungen und anderen 
Rechten innerhalb der Wertgrenze von 20.000,- € bis 40.000,- €, 
 

2. Erwerb, Veräußerung, Belastung oder Schenkungen von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten von 5.000,- € bis 50.000,- €, bei Erbbaurechten ist der 
maßgebliche Wert der Verkehrswert des betroffenen Grundstücks, 
 

3. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen von 10.000,- € bis 25.000,- € Jahresmiete 
bzw. - pacht pro Jahr bei einem Abschluss von 

a) befristeten Verträgen mit einer Festlaufzeit von mehr als drei Jahren oder 
b) unbefristeten Verträgen, die seitens der Stadt nicht mit einer Frist von 

längstens sechs Monaten zum Ende eines Jahres gekündigt werden können, 
 

4. Hingabe von Darlehen die innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt werden bis 
100.000,- €,  
 

5. Bürgschafts- und Gewährsverträge, die Bestellung von Sicherheiten sowie 
wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte von 5.000,- € bis 25.000,- € 
 

6. Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes von 1.000.000,- € bis 
2.500.000,- € 
 

7. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
im Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V von 100,- € bis 1.000,- €, 
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8. Genehmigung von Verträgen mit Mitgliedern der Stadtvertretung, der Ausschüsse 

und der Ortsteilvertretung sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und 
mit leitenden Bediensteten der Stadtverwaltung die auf einmalige Leistungen 
gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,- € bis 25.000,- € sowie bei 
wiederkehrenden Leistungen innerhalb einer Wertgrenze von 2.500,- € bis 5.000,- € 
pro Monat. Dies gilt auch für Verträge, welche die Stadt mit natürlichen und 
juristischen Personen oder Vereinigungen, die durch den im ersten Halbsatz 
vertretenen Personenkreis vertreten werden, zu schließen beabsichtigt.  
 

(4) Dem Hauptausschuss wird gem. § 22 Abs. 4 KV M-V die Befugnis übertragen, bis zu 
folgenden Wertgrenzen Entscheidungen zu der städtischen Haushaltswirtschaft zu treffen: 
 

1. Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen innerhalb einer Wertgrenze von 10 
– 20 % der betreffenden Haushaltsstelle, jedoch mehr als 5.000,- € und nicht mehr 
als 25.000,- €, dies gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen. 
 

2. Zustimmung zu außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000,- € 
bis 25.000,- € je Ausgabenfall, dies gilt entsprechend für 
Verpflichtungsermächtigungen. 
 

(5) Der Hauptausschuss entscheidet über folgende baurechtliche Angelegenheiten: 
 

1. Erteilung oder Versagung des gemeindlichen Einvernehmens zur Genehmigung der 
Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum in Gebieten mit 
Fremdenverkehrsfunktion (§ 22 Abs. 1 S. 1, Abs. 5 BauGB). Vor seiner  
Entscheidung soll der Hauptausschuss eine Stellungnahme des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Bau, Infrastruktur und Umwelt einholen. 

 
2. Abschluss von Erschließungsverträgen und Durchführungsverträgen zu Vorhaben 

und Erschließungsverträgen bis zu einer Wertgrenze von 50.000,- € bis zu 500.000,- 
€, bei der Wertbemessung bleiben die Baukosten für Hochbaukosten des 
Vorhabenträgers außer Betracht, 
 

3. Abschluss sonstiger städtebaulicher Verträge von 50.000,- € bis zu 500.000,- €. Bei 
Dauerschuldverhältnissen und wiederkehrenden Leistungen bestimmen sich die 
Wertgrenzen nach dem Jahresbetrag der Leistungen. 

 
(6) Für die Anwendung der jeweiligen Wertgrenzen nach dieser Hauptsatzung ist der von der 
Stadt bzw. von der oder den anderen Vertragsparteien zu zahlende Netto-Betrag 
maßgebend. Bei Dauerschuldverhältnissen und bei Verträgen über wiederkehrende 
Leistungen bildet der jeweilige durchschnittliche Jahresbetrag den maßgebenden Betrag für 
die Anwendung der Wertgrenze.  
 
(7) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen bei Personalentscheidungen 
nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V. 
 
(8) Die Stadtvertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Abs. 2 bis 7 zu 
unterrichten. 
 
(9) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind öffentlich. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 7 
Beratende Ausschüsse und weitere Ausschüsse 

 
(1) Die Ausschüsse der Stadtvertretung setzen sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, aus 
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sieben Mitgliedern, davon mindestens vier Mitgliedern der Stadtvertretung und bis zu drei 
sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern, zusammen. Die Fraktionen und 
Zählgemeinschaften benennen neben diesen sieben Personen, weitere sieben Personen als 
stellvertretende Ausschussmitglieder. 
 
(2) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet: 
 
2.1 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Infrastruktur und Umwelt 
Aufgaben: 

− Gemeinde- Flächennutzungsplanung, -entwicklung,  

− Bau und Bauleitplanung,  

− Verkehr-, Hoch-, Tief- und Straßenbauangelegenheiten 

− Denkmalpflege,  

− Probleme der Kleingartenanlagen 

− Umweltschutz 

− Landschaftspflege 

− Digitalisierung 
 

2.2 Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe 
Aufgaben: 

− Förderung des Tourismus (Umsetzung des Tourismuskonzeptes) 

− Grundsatzfragen der Erhebung und Verwendung der Kur- und 
Fremdenverkehrsabgaben, sowie aller städtischen Mittel, die für diesen Bereich 
vorgesehen sind 

− Wirtschaftsförderung 

− Ansiedlung von Gewerbebetrieben 

− Entwicklung der Infrastruktur eines Erholungs- und Luftkurortes. 
 

2.3 Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport 
Aufgaben: 

− Schulangelegenheiten,  

− Kultur-, Kunst- und Heimatpflege,  

− Patenschaften, Städtefreundschaften 

− Jugendhilfe, Jugendförderung, Jugendzentrum , 

− Sportförderung und –entwicklung 

− Seniorenanliegen,  

− Recht, Ordnung, Sauberkeit 
 

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse nach Abs. 2 sind öffentlich. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Rechnungsprüfungsausschuss 
Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 5 KV M-V wird ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. Dieser 
setzt sich aus drei Mitgliedern, davon mindestens 2 Mitgliedern der Stadtvertretung und bis 
zu einer sachkundigen Einwohnerinnen oder einem sachkundigen Einwohner, zusammen. 
Die Fraktionen und Zählgemeinschaften benennen neben diesen drei Personen, weitere drei 
Personen als stellvertretende Ausschussmitglieder. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss tagt nichtöffentlich. 
 
Aufgaben: 

- Prüfung der Jahresrechnung,  
- Begleitung der Haushaltsführung 

 
(5) Mitglieder der Stadtvertretung, die keiner Fraktion angehören oder sich keiner 
Zählgemeinschaft angeschlossen haben, haben das Rede- und Antragsrecht in einem 
beratenden Ausschuss ihrer Wahl. Diese Wahlentscheidung ist am Anfang der Wahlperiode 
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der Vorsitzenden der Stadtvertretung oder dem Vorsitzenden der Stadtvertretung 
anzuzeigen. 
 

§ 7a 
Seniorenbeirat 

 
(1) Auf der Grundlage des § 41a Kommunalverfassung M-V wird ein Seniorenbeirat der 
Stadt Plau am See gebildet. 
Der Seniorenbeirat fördert den Erfahrungsaustausch, die Meinungsbildung und die 
Koordinierung der Anliegen von Senioren. Der Beirat hat die Solidarität zu wahren und zu 
fördern. Er soll sich als Schnittstelle der Generationen verstehen. 
 
Aufgaben:  

− Wahrnehmung der Interessen und Belange älterer Menschen 

− Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der 
Stadtvertretung bei der politischen Entscheidungsfindung 

 
(2) Der Seniorenbeirat setzt sich aus 7 Einwohnern der Stadt Plau am See, die Mitglieder in 
Vereinen, Verbänden, Selbsthilfeorganisationen und Initiativen sind, sowie Einzelpersonen, 
welche die Interessen der Seniorinnen und Senioren vertreten, zusammen. 
 
(3) Der Seniorenbeirat arbeitet auf der zusätzlichen Grundlage einer von der Stadtvertretung 
beschlossenen Satzung. 
 
(4) Die Besetzung des Seniorenbeirates erfolgt nach demokratischen Grundsätzen. Die 
Mitglieder des Seniorenbeirates werden von den wahlberechtigten Senioren der Stadt in 
einer Wahlversammlung gewählt. Näheres regelt die Satzung des Seniorenbeirates der 
Stadt Plau am See. Der Seniorenbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Amtsperiode 
entspricht der Wahlperiode der Stadtvertretung. 
 
(5) Der Seniorenbeirat berät die Stadtvertretung und ist in Entscheidungen bei 
Angelegenheiten, die die Seniorinnen und Senioren betreffen, anzuhören. Er hat in den 
Fachausschüssen bzw. in der Stadtvertretung Rede- und Antragsrecht. Die Einwohner der 
Stadt können sich mit ihren Belangen an den Beirat wenden, um Fragen und Probleme zu 
klären und Lösungen zu konkretisieren.  
 
(6) Der Seniorenbeirat erstattet dem fachlich zuständigen Ausschuss einmal jährlich Bericht 
über seine Arbeit. 
 
(7) Die Sitzungen des Seniorenbeirats finden öffentlich statt. Der § 5 Abs. 2 dieser Satzung 
findet entsprechend Anwendung.  
 

§ 8 
Wesentlichkeits- und Erheblichkeitsgrenzen für Nachtragshaushaltssatzungen 

(§ 48 KV M-V) 
 
Für den Fall einer nach § 48 KV M-V zu erlassenden Nachtragshaushaltssatzung werden 
folgende Bestimmungen getroffen:  
 

1. Die Überschreitung der Wertgrenze von 1 % aller Aufwendungen und  
Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V.  
 

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines 
Fehlbetrages im Ergebnishaushalt über einem Betrag von 1 % der 
Gesamtaufwendungen oder die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages 
um mehr als 10 %, soweit dies den Betrag von 50.000,- € übersteigt.  
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3. Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt im 
Finanzhaushalt die Entstehung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und 
Auszahlungen von mehr als 1 % aller laufenden Auszahlungen oder die Erhöhung 
eines bestehenden negativen Saldos um mehr als 100.000,- €.  
 

4. Als geringfügig und unabweisbar im Sinne vom § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V sind 
Auszahlungen für ungeplante Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen und Aufwendungen und Auszahlungen für  
Instandsetzungen an Bauten und Anlagen anzusehen, die im Einzelfall einen  
Betrag von 50.000,- € und in ihrer Gesamtheit 150.000,- € nicht überschreiten.  
 

5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der KV M-V gilt eine Abweichung vom 
Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1,0 Vollzeitäquivalente (VZÄ) der in der 
jährlichen Haushaltssatzung ausgewiesenen Stellenzahl nicht übersteigt.  
 
Weiterhin gelten als geringfügig Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 2 KV M-V alle 
Einstellungen des Kinderhortes, die aufgrund des gesetzlichen Betreuungsschlüssels 
im Bereich des Hortes vorgenommen werden.   

 
§ 9 

Bürgermeisterin / Bürgermeister 
 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für die Dauer von sieben Jahren 
gewählt. 
 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der folgenden 
Wertgrenze des § 6 Abs. 3, Abs. 4, Abs. 5 Nr. 2 – Nr. 3 dieser Hauptsatzung. 
 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen gem. § 22 Abs. 4a KV 
MV über die Einleitung und Ausgestaltung des Vergabeverfahrens unterhalb der folgenden 
Wertgrenze: 

1. Bauleistungen (bis zu 250.000,- €), 
2. Liefer- und Dienstleistungen (bis zu 80.000,- €), 
3. freiberufliche Leistungen (über 125.000,- €). 

 
(4) Verpflichtungserklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 7.500,- € bzw. bei 
wiederkehrenden Verpflichtungen von 2.500,- € pro Monat können von der Bürgermeisterin 
oder vom Bürgermeister allein bzw. durch eine oder einen von ihr oder ihm beauftragte 
bedienstete Person in einfacher Schriftform ausgefertigt. Bei Erklärungen gegenüber einem 
Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000,- €. 
 
(5) Für die Anwendung der jeweiligen Wertgrenzen nach dieser Hauptsatzung ist der von der 
Stadt bzw. von der oder den anderen Vertragsparteien zu zahlende Netto-Betrag 
maßgebend. Bei Dauerschuldverhältnissen und bei Verträgen über wiederkehrende 
Leistungen bildet der jeweilige durchschnittliche Jahresbetrag den maßgebenden Betrag für 
die Anwendung der Wertgrenze.  
 
(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über 

• das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB (Ausnahme von der 
Veränderungssperre), 

• das Einvernehmen nach § 22 Abs. 5 BauGB (Teilungsgenehmigung in Gebieten mit 
Fremdenverkehrsfunktion), 

• das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben) 

• die Genehmigungen nach § 144 Abs. 1 und 2 BauGB, 

• die Genehmigung nach § 173 Abs. 1 BauGB, 

• die Anordnung von Maßnahmen nach § 176 Abs. 1, § 177 Abs.1, § 178 und § 179 
Abs. 1 BauGB. 
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Sie oder er ist zuständig, wenn das Vorkaufsrecht (§§ 24 ff. BauGB) nicht ausgeübt werden 
soll. Zu den Entscheidungen nach Satz 1 soll die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die 
Stellungnahme des Bauausschusses einholen. 
 
(7) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen unter 100,- €. 
 
(8) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen zu Stundungen und 
Niederschlagung von Forderungen der Stadt bei Einzelbeträgen bis zu 25.000,- € und beim 
Erlass von Forderungen der Stadt bei  Einzelbeträgen bis zu 5.000,- €. 
 
(9) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 120,- €. 
 
 

§ 10 
Stellvertretung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 

 
(1) Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
führen die Bezeichnung Erster Stadtrat oder Erste Stadträtin, bzw. Zweiter Stadtrat oder 
Zweite Stadträtin.  
 
(2) Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung pauschal in Höhe von 200,- €, die zweite Stellvertreterin oder der 
zweite Stellvertreter erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung pauschal in Höhe von 
100,- €. 
 

§ 11 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig. Sie wird durch die Stadtvertretung 
bestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt mit Ausnahme der Regelung in § 41 Abs. 5 
KV M-V der Dienstaufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gemeinde beizutragen. 
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für die Gleichstellung 
von Männern und Frauen 

2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Gemeinde 
3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 

Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen 
4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und 

Erlasse des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen. 
 

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im 
Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren 
Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden 
können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis 
zu geben sowie Auskünfte zu erteilen. 
 

§ 12 
Entschädigungen 

 
(1) Die Stadt gewährt Entschädigungen bzw. Sitzungsgeld für ehrenamtliche Tätigkeit der 
Bürgervorsteherin oder des Bürgervorstehers als Vorsitzenden der Stadtvertretung in Höhe 
von 300,- € im Monat, der oder dem Fraktionsvorsitzenden in Höhe von 160,- € im Monat. 
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Die Stellvertretungen erhalten für die Dauer der Vertretung eine funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung gemäß Satz 1. Dafür erhalten sie jeden Tag 1/30tel der 
monatlichen funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung. Für die vertretene Person kann 
die eigene Aufwandsentschädigung für die Dauer der Stellvertretung entfallen. 
 
(2) Die Mitglieder der Stadtvertretung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen 

− der Stadtvertretung 

− der Ausschüsse 

− der Fraktionen 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 40,- € und einen monatlichen Sockelbetrag von 15,- €. Der 
Sockelbetrag entfällt, sofern den Mitgliedern der Stadtvertretung auch eine 
funktionsbezogene Aufwandsentschädigung gezahlt wird. 
 
(3) Die sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwohner erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 40,- € für die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in den sie bestimmt worden 
sind, und für die Teilnahme an Fraktionssitzungen. 
 
(4) Ausschussvorsitzende oder ihre Stellvertreter erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 60,- 
€ für die Leitung der Ausschusssitzung. 
 
(5) Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird 
auf jährlich 12 beschränkt. 
 
(6) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 130,- €. 
 
(7) Der oder die Vorsitzende der Ortsteilvertretung erhält für seine oder ihre besondere 
Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,- €. Das weitere Mitglied 
der Ortsteilvertretung erhält für die Teilnahme an den Sitzungen der Ortsteilvertretung ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 20,- €.  
 
(8) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als 
Vertreterin oder Vertreter der Stadt in der Versammlung der Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter oder ähnlichem Organ eines Unternehmens oder Einrichtung des privaten 
Rechts (kommunale Wohnungsgesellschaft) ist an die Stadt abzuführen, soweit sie 
monatlich 100,- € überschreiten, aus einer Tätigkeit im Aufsichtsrat solcher Unternehmen 
oder Einrichtungen, soweit sie 250,- €, bei deren Vorsitzenden und Vorständen bzw. 
Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern 500,- € überschreiten. 
 

§ 13 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
(1) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Plau am See, die 
durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, soweit es sich nicht um solche nach 
Baugesetzbuch (BauGB) handelt, werden im Internet, zu erreichen über den Link/Button 
„Ortsrecht“ über die Homepage der Stadt unter www.stadt-plau-am-see.de öffentlich bekannt 
gemacht.  
Unter der Bezugsadresse Stadt Plau am See, Markt 2, 19395 Plau am See, kann sich 
jedermann Satzungen der Stadt kostenpflichtig zusenden lassen. Textfassungen von allen 
Satzungen der Stadt werden zur Mitnahme am Sitz der Verwaltung in der Dammstraße 33 
bzw. Markt 2, 19395 Plau am See, während der Öffnungszeiten bereitgehalten und liegen 
zur Mitnahme dort aus.  
Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des 1. Tages bewirkt, an dem die 
Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird in der 
Bekanntmachung vermerkt. 
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(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften des 
BauGB erfolgen durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt des Amtes mit der Bezeichnung 
„Plauer Zeitung“. Das Amtsblatt „Plauer Zeitung“ erscheint monatlich und wird kostenlos an 
alle Haushalte im Gebiet der Stadt Plau am See verteilt. Daneben ist sie einzeln oder im 
Abonnement bei der Stadt Plau am See, Markt 2, 19395 Plau am See zu beziehen. Die 
Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt. Die 
zusätzlichen Internetbekanntmachungen nach den Vorschriften des BauGB erfolgen über die 
Internetseite www.stadt-plau-am-see.de . 
 
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist im 
Internet wie im Absatz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht 
gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem 
ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. 
 
(4) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den 
Bekanntmachungstafeln bzw. durch Auslegung im Rathaus. Die Bekanntmachungstafeln 
befinden sich an den Standorten: 

− Rathaus – Markt 2; 

− Amtsgebäude – Dammstraße 33 

− Reppentin – Gaarzer Weg 5; 

− Gaarz – Dresenower Weg 13; 

− Quetzin – Wilhelm-Pieck-Straße 2; 

− Klebe – Plauer Straße 3; 

− Heidenholz – Quetziner Straße 77; 

− Seeluster Bucht – auf dem Parkplatz Eichbaumallee neben der Bushaltestelle, 

− Appelburg – Millionenweg 16 

− Karow - Karl Liebknecht Straße 43 B 

− Leisten - Kastanienallee 11 
 

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der Form des 
Absatzes 1 bis Absatz 4 in Folge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse 
nicht möglich, so ist diese mit Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffentlichen. 
Die Aushangfrist beträgt 14 Tage. In diesen Fällen ist die Bekanntmachung in der Form nach 
Absatz 1 unverzüglich nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos 
geworden ist. 
 
(6) Einladungen zu den Sitzungen der Stadtvertretungen und ihrer Ausschüsse werden unter 
dem Link/Button „Bekanntmachungen“ unter www.stadt-plau-am-see.de öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
(7) Die Niederschriften über den öffentlichen Teil der Stadtvertretersitzungen sind über 
das Bürgerinformationssystem unter https://plau.sitzung-mv.de/public/ einzusehen. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 24.03.2020 in der Fassung der 1. Änderung außer 
Kraft. 
 
Plau am See, den  
 
 
 
Hoffmeister 
Bürgermeister  
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Anlagen zur Hauptsatzung der Stadt Plau am See vom 11.12.2024 
Anlage 1 – Wappen 
 
 

 
 
 
 
 
Anlage 2 – Fahne 
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Anlage 3 – Karte der Abgrenzung der Ortsteile 
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Gegenüberstellung der Änderungen in der Hauptsatzung der Stadt Plau am See vom 24.03.2020 

 

Alte Hauptsatzung 
 
- Auszug aus der derzeitigen Lesefassung – 
Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Plau am See vom 24.03.2020 
 
*durchgestrichen entfällt gänzlich 

Neue Hauptsatzung 
 
- Entwurf – Neufassung der Hauptsatzung der Stadt 
Plau amSee 
 
 
*Die wichtigsten Änderungen sind farblich rot markiert. 
Für eine exakte Änderung des Wortlautes bitte die 
Synopse sichten. 
 

Anmerkung / Begründung 

§1 Name/Wappen/Dienstsiegel 
(1) Die Stadt Plau am See führt ein Wappen, eine 
Flagge und ein Dienstsiegel. 
 
(2) Die Stadt Plau am See führt das folgende Wappen: 
In Gold ein rotes, auf einem Sockel stehendes 
Stadttor mit 5 Zinnen, an jeder Seite desselben eine 
bogenförmige Ausladung mit je zwei Zinnen, in der 
Toröffnung ein hersehender schwarzer Stierkopf mit 
schwarzen Hörnern, geschlossenem Maul und einer 
goldenen Krone, die fünf abwechselnd mit Lilien und 
Perlen besteckte Zinken zeigt (Richenbergischer 
Stierkopf). (Anlage 1) 
 
(3) Die Flagge der Stadt Plau am See ist von Rot, 
Gelb und Rot längsgestreift, die roten Streifen nehmen 
je ein Sechstel der Flaggenhöhe ein, der gelbe 
Streifen nimmt zwei Drittel der Flaggenhöhe ein und 
ist in der Mitte mit der Figur des Stadtwappens in 
flaggengerechter Tingierung belegt, wobei sich die 
Höhe der Figur des Stadtwappens zur Höhe des 
Flaggentuchs wie 5 zu 9 verhält; die Länge des 
Flaggentuchs verhält sich zur Höhe wie 5 zu 3. 
(Anlage 2) 
 

 § 1 Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel  
(1) Die Stadt Plau am See führt ein Wappen, eine 
Flagge und ein Dienstsiegel.  
 
(2) Die Stadt Plau am See führt das folgende Wappen:  
In Gold ein rotes, auf einem Sockel stehendes Stadttor 
mit 5 Zinnen, an jeder Seite desselben eine 
bogenförmige Ausladung mit je zwei Zinnen, in der 
Toröffnung ein hersehender schwarzer Stierkopf mit 
schwarzen Hörnern, geschlossenem Maul und einer 
goldenen Krone, die fünf abwechselnd mit Lilien und 
Perlen besteckte Zinken zeigt (Richenbergischer 
Stierkopf). (Anlage 1)  
 
(3) Die Flagge der Stadt Plau am See ist von Rot, Gelb 
und Rot längsgestreift, die roten Streifen nehmen je ein 
Sechstel der Flaggenhöhe ein, der gelbe Streifen 
nimmt zwei Drittel der Flaggenhöhe ein und ist in der 
Mitte mit der Figur des Stadtwappens in 
flaggengerechter Tingierung belegt, wobei sich die 
Höhe der Figur des Stadtwappens zur Höhe des 
Flaggentuchs wie 5 zu 9 verhält; die Länge des 
Flaggentuchs verhält sich zur Höhe wie 5 zu 3. (Anlage 
2)  
 

Redaktionelle Anpassung an 
Mustersatzung 
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(4) Das Dienstsiegel enthält das Stadtwappen und die 
Umschrift STADT PLAU AM SEE. 
 
(5) Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte 
bedarf der Genehmigung des Bürgermeisters. 
 
 
§ 2 Ortsteile 
Für die dörflichen Ortschaften werden folgende 
Ortsteile geführt: Ortsteil Gaarz, Ortsteil Karow, 
Ortsteil Hof Lalchow, Ortsteil Klebe, Ortsteil Leisten, 
Ortsteil Quetzin, Ortsteil Reppentin. 
 
(2) Die Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus der 
beigefügten Übersichtskarte (Anlage 3). 
 
 
 
§ 12 Ortsteilvertretung 
(1) Es wird folgende Ortsteilvertretung gebildet: 
Name der Ortsteilvertretung: Karow/Leisten 
(vertretene Ortsteile: Karow/Leisten) 
 
(2) Der Ortsteilvertretung gehören insgesamt zwei 
gewählte Bürger an. 
 
(3) Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung führt die 
Bezeichnung „Vorsitzender der Ortsteilvertretung“. 
 
(4) Die Sitzungen der Ortsteilvertretung sind öffentlich. 
Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gilt § 5 Abs. 2 
der Hauptsatzung entsprechend. 
 
 
 

(4) Das Dienstsiegel enthält das Stadtwappen und die 
Umschrift STADT PLAU AM SEE.  
 
(5) Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte 
bedarf der Genehmigung der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters.  
 
§ 2 Ortsteile / Ortsteilvertretung / Aufgaben der 
Ortsteilvertretung  
(1) Das Gemeindegebiet besteht neben dem 
Stadtgebiet von Plau am See aus den dörflichen 
Ortsteilen Gaarz, Karow, Hof Lalchow, Klebe, Leisten, 
Quetzin und Reppentin.  
 
Die Einteilung des Gemeindegebietes inkl. der Ortsteile 
ist aus der beigefügten Übersichtskarte ersichtlich, 
welche Bestandteil dieser Satzung ist. (Anlage 3)  
 
(2) In den Ortsteilen Karow und Leisten wird eine 
gemeinsame Ortsteilvertretung nach Maßgabe des 
Abs. 3 gebildet. Die Mitglieder der Ortsteilvertretung 
führen die Bezeichnung Ortsteilvertreter oder 
Ortsteilvertreterin. Die oder der Vorsitzende führt die 
Bezeichnung Vorsitzender der Ortsteilvertretung oder 
Vorsitzende der Ortsteilvertretung.  
 
(3) Für die Ortsteile Karow und Leisten (vertretende 
Ortsteile: Karow/Leisten) wird die gemeinsame 
Ortsteilvertretung wie folgt gebildet.  
Sie besteht aus 2 Mitgliedern, je einer Vertreterin oder 
einem Vertreter des Ortsteil Karow und einer 
Vertreterin oder einem Vertreter des Ortsteil Leisten. 
Wenn keine Vertreterin oder kein Vertreter aus den 
einzelnen Ortsteilen benannt werden kann, können 

 
 
 
Redaktionelle Anpassung an 
Mustersatzung 
 
 
 
Thematische Zusammenlegung 
der §§ 2 Ortsteile, 12 
Ortsteilvertretung, 13 Aufgaben 
der Ortsteilvertretung und 14 
Wahl der Ortsteilvertretung, sowie 
redaktionelle Anpassungen an die 
Mustersatzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Künftige Besetzung der 
Ortsteilvertretung erfolgt nach 
dem Zuteilungs- und 
Benennungsverfahren. 
RGL für die Besetzung der OTV 
bildet also § 42 Abs. 3 i.V.m. § 
32a KV M-V i.V.m. Hauptsatzung 
i.V.m. Geschäftsordnung. 
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§ 14 Wahl der Ortsteilvertretung 
Die Ortsteilvertretung wird spätestens drei Monate 
nach der Kommunalwahl durch die Stadtvertretung 
besetzt. Es können nur Einwohner der Ortsteile Karow 
und Leisten oder als auch Mitglieder der 
Stadtvertretung in einer Einwohnerversammlung des 
Ortsteiles Karow/Leisten zur Wahl aufgestellt werden. 
Die Stadtvertretung wählt den Vorsitzenden und 
seinen Stellvertreter. 
Die Stadtvertretung soll nach Möglichkeit die 
Ortsteilvertretung durch je einen Einwohner aus dem 
Ortsteil Karow und Ortsteil Leisten besetzen. 
 
§ 13 Aufgaben der Ortsteilvertretung 
(1) Die Ortsteilvertretung berät die Stadtvertretung und 
den Bürgermeister in allen für die entsprechenden 
Ortsteile wichtigen Angelegenheiten. Sie wird zu allen 
für die Ortsteile wichtigen Angelegenheiten vor der 
ersten Beratung in den Fachausschüssen angehört. 
Die Ortsteilvertretung soll sich innerhalb von drei 
Wochen nach Zugang des Ersuchens der 
Stadtvertretung, ihrer Ausschüsse oder des 
Bürgermeisters zum Inhalt des Ersuchens äußern. 
Sofern die Ortsteilvertretung keine Stellungnahme 
innerhalb dieser genannten Frist abgibt, gilt die 
Anhörung als beendet. 
Die Stadtvertretung und den Hauptausschuss 
betreffende Dringlichkeitsvorschriften bleiben 
unberührt. 
 

entsprechend weitere Vertreter aus den anderen 
Ortsteilen benannt werden.  
Mitglieder der Ortsteilvertretung können 
Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, sowie Mitglieder der 
Stadtvertretung sein. 
Die Ortsteilvertretung wird spätestens drei Monate nach 
der Kommunalwahl durch die Stadtvertretung besetzt. 
Die Besetzung erfolgt nach dem Zuteilungs- und 
Benennungsverfahren.  
 
(4) Die Ortsteilvertretung vertritt die Interessen der 
Einwohnerinnen und Einwohner des  
Ortsteils gegenüber der Stadtvertretung. Sie fördern die 
Beziehungen der Einwohnerinnen und Einwohner des 
Ortsteils zur Stadtvertretung und der Bürgermeisterin 
bzw. dem Bürgermeister und pflegen die Kontakte zu 
allen im Ortsteil ansässigen Vereinen, Institutionen und 
sonstigen demokratischen Vereinigungen.  
 
Die Ortsteilvertretung entscheidet zur Förderung und 
Erhaltung des örtlichen Brauchtums und des kulturellen 
Eigenlebens in den Ortsteilen Karow und Leisten über 
die Vergabe eines Budgets.  
 
(5) Die Ortsteilvertretung ist zu allen wichtigen 
Belangen des Ortsteils vor der ersten Beratung in den 
Fachausschüssen zu hören. Die Ortsteilvertretung soll 
sich innerhalb von drei Wochen nach Zugang des 
Ersuchens der Stadtvertretung, ihrer Ausschüsse oder 
des Bürgermeisters zum Inhalt des Ersuchens äußern. 
Sofern die Ortsteilvertretung keine Stellungnahme 
innerhalb dieser genannten Frist abgibt, gilt die 
Anhörung als beendet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Wahl mehr, sondern 
Zuteilungs- und 
Benennungsverfahren nach KV 
M-V 
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(2) Die Ortsteilvertretung hat das Recht, in 
Angelegenheiten der Ortsteile Anträge an die 
Stadtvertretung zu stellen. Der Vorsitzende der 
Ortsteilvertretung kann in Sitzungen der 
Stadtvertretung, in denen Anträge der 
Ortsteilvertretung behandelt werden, das Wort 
verlangen. 
 
(3) Die Ortsteilvertretung hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 

1. sich mit Wünschen, Anregungen und 
Beschwerden der Einwohner zu befassen 

2. die im Ortsteilbereich tätigen Institutionen, 
Vereine, Initiativen, Parteien und sonstigen 
demokratischen Vereinigungen im Sinne eines 
Interessenausgleichs anzuhören. 

 
(4) Die Ortsteilvertretung entscheidet zur Förderung 
und Erhaltung des örtlichen Brauchtums und des 
kulturelle Eigenlebens in den Ortsteilen Karow und 
Leisten über die Vergabe eines Etats. 
 
(5) Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung kann 
Einwohnerversammlungen für den Ortsteil einberufen, 
zu denen der Bürgermeister einzuladen ist. 
 
(6) Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung überbringt 
im Einverständnis mit dem Bürgermeister 
Glückwünsche bei Geburtstagen. 
 
 
 
 
 

Die Stadtvertretung und den Hauptausschuss 
betreffende Dringlichkeitsvorschriften bleiben 
unberührt.  
Zu den wichtigen Belangen gehören insbesondere  

1. Planung und Durchführung von 
Investitionsvorhaben in den Ortsteilen Karow 
und Leisten  

2. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und 
Aufhebung des Flächennutzungsplanes sowie 
von Satzungen nach dem Baugesetzbuch, 
soweit sie sich auf die Ortsteile Karow und 
Leisten erstrecken,  

3. die Einrichtung, Übernahme, wesentliche 
Änderungen und Aufhebung von öffentlichen 
Einrichtungen in den Ortsteilen Karow und 
Leisten  

4. der Ausbau und Umbau sowie die Benennung 
und Umbenennung von Straßen, Wegen und 
Plätzen  

5. die Veräußerung, Vermietung und Verpachtung 
von Grundvermögen der Gemeinde, soweit es 
in den Ortsteilen Karow und Leisten gelegen ist,  

6. die Änderung von Grenzen der Ortsteile.  
 
Darüber hinaus erhält die Ortsteilvertretung folgende 
Aufgaben:  

7. Mitwirkung bei der Festlegung der Reihenfolge 
der Arbeiten zum Um- oder Ausbau von 
Straßen, Wegen und Plätzen, deren Bedeutung 
über die Ortsteile Karow und Leisten nicht 
hinausgehen, einschließlich deren 
Beleuchtungseinrichtungen, auf der Grundlage 
der jeweiligen Haushaltssatzung.  

8. Unterstützung der Löschgruppe Karow der 
Freiwilligen Feuerwehr Plau am See  

 
 
 
Aufgaben wurden aus dem 
Fusionsvertrag Plau/Karow 
übernommen, vorher waren teils 
Aufgaben des Ortsvorstehers 
(Ehrenbeamter nach § 42a KV 
MV) in der Hauptsatzung 
übernommen, die 
Ortsteilvertretung (nach § 42 KV 
MV) ist jedoch kein Ortsvorsteher! 
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§ 3 Rechte der Einwohner 
(1) Der Bürgermeister beruft durch öffentliche 
Bekanntmachung mindestens einmal im Jahr eine 
Versammlung der Einwohner der Stadt ein. Die 
Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf 
Ortsteile durchgeführt werden. 

9. Vorschläge zur Gestaltung des Ortsbildes  
10. Förderung von traditionellen Veranstaltungen in 

den Ortsteilen Karow und Leisten  
11. Unterrichtung der Verwaltung zu – berechtigten 
a) Wünschen, Anliegen und Beschwerden der 

Einwohner,  
b) sowie bei Mängeln, Schäden und Missständen 

in den gemeindlichen Einrichtungen und 
gemeindlichem Vermögen  

12. Kontaktpflege mit den Vereinen der Ortsteile  
13. Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung 

überbringt im Einverständnis mit dem 
Bürgermeister Glückwünsche bei Geburtstagen.  

 
(6) Die oder der Vorsitzende der Ortsteilvertretung hat 
das Recht, in Angelegenheiten der Ortsteile Anträge an 
die Stadtvertretung zu stellen. Die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende der Ortsteilvertretung kann in Sitzungen 
der Stadtvertretung, in denen Anträge der 
Ortsteilvertretung behandelt werden, das Wort 
verlangen.  
 
(7) Die Sitzungen der Ortsteilvertretung sind öffentlich. 
Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gilt § 5 Abs. 2 der 
Hauptsatzung entsprechend. 
 
(8) Die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen können 
Einwohnerversammlungen für den Ortsteil einberufen. 
Zu diesen ist die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister einzuladen.  
 
§ 3 Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner  
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beruft 
durch öffentliche Bekanntmachung eine Versammlung 
der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt ein. Die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lediglich die oder der Vorsitzende 
der OTV hat dieses Recht gemäß 
§ 42 Abs. 2 S. 2 KV M-V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Anpassung an die 
Mustersatzung – 
Einwohnerversammlung nicht 
weiter einmal jährlich, sondern bei 
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(2) Anregungen und Vorschläge der 
Einwohnerversammlung in 
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der 
Stadtvertretersitzung behandelt werden müssen, 
sollen dieser durch die Stadtverwaltung in einer 
angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden. 
 
(3) Die Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet 
haben, erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde 
im öffentlichen Teil der Stadtvertretersitzung Fragen 
an alle Mitglieder der Stadtvertretung und an den 
Bürgermeister zu stellen, sowie im öffentlichen Teil 
der Ausschusssitzungen Fragen an alle 
Ausschussmitglieder zu stellen und Vorschläge oder 
Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge 
und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf die 
Beratungsgegenstände (Tagesordnung) der 
nachfolgenden Sitzung der Stadtvertretung und der 
Ausschüsse beziehen. Für die Fragestunde in der 
Stadtvertretersitzung ist eine Zeit bis zu 30 Minuten 
und für die Ausschüsse von bis zu 15 Minuten 
vorzusehen. 
 
 
 
 
(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen 
Teil der Sitzung der Stadtvertretung über wichtige 
Stadtangelegenheiten zu berichten. 
 
 
§ 4 Stadtvertretung 
(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürger führen 
die Bezeichnung Stadtvertreter. 

Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner 
kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden. 
  
(2) Anregungen und Vorschläge der Versammlung der 
Einwohnerinnen und Einwohner in  
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der 
Stadtvertretungssitzung behandelt werden müssen, 
sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung 
vorgelegt werden.  
 
(3) Die Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. 
Lebensjahr vollendet haben, sowie natürliche und 
juristische Personen und Personenvereinigungen, die 
in der Gemeinde Grundstücke besitzen oder nutzen 
oder ein Gewerbe betreiben, erhalten die Möglichkeit, 
in einer Fragestunde im öffentlichen Teil der 
Stadtvertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der 
Stadtvertretung und an die Bürgermeisterin oder den 
Bürgermeister zu stellen, sowie im öffentlichen Teil der 
Ausschusssitzungen Fragen an alle 
Ausschussmitglieder zu stellen und Vorschläge oder 
Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge 
und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf die 
Beratungsgegenstände (Tagesordnung) der 
nachfolgenden Sitzung der Stadtvertretung und der 
Ausschüsse beziehen. Für die Fragestunde in der 
Stadtvertretersitzung ist eine Zeit bis zu 30 Minuten und 
für die Ausschüsse von bis zu 15 Minuten vorzusehen. 
  
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist 
verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der 
Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu 
berichten.  
 
§ 4 Stadtvertretung  

bestimmten Anlässen oder auf 
Antrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorgenommene Aufzählung 
des für die Einwohnerfragestunde 
berechtigten Personenkreises ist 
unvollständig (Verweis von § 17 
Abs. 1 auf 14 Abs. 3 KV M-V). Die 
Personengruppe, der 
diesbezüglich die gleichen Rechte 
wie Einwohner zustehen, ist in § 
14 Abs. 3 S. 2 der KV M-V 
aufgeführt.  
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(2) Der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die 
Bezeichnung Bürgervorsteher. 
 
 
(3) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte den 
Bürgervorsteher sowie einen ersten und einen zweiten 
Stellvertreter des Bürgervorstehers. 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Sitzungen der Stadtvertretung 
(1) Die Stadtvertretersitzungen sind öffentlich. 
 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden 
Fällen ausgeschlossen: 

1. einzelne Personalangelegenheiten außer 
Wahlen und Abberufungen 

2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner 
3. Vergabe von Aufträgen 
4. Grundstücksgeschäfte 
5. Rechnungsprüfungsangelegenheiten, außer 

dem Abschlussbericht. 
Sollten keine überwiegenden Belange des öffentlichen 
Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner betroffen 
sein, sind auch die Angelegenheiten zu den Ziffern 1-4 
in öffentlicher Sitzung zu behandeln. 
 
(3) Während der Sitzungen der Stadtvertretung 
können mündliche Anfragen von Stadtvertretern an 
den Bürgermeister gestellt werden. Sofern diese nicht 
in der Sitzung selbst beantwortet werden können, 

(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen 
und Bürger führen die Bezeichnung  
Stadtvertreterin oder Stadtvertreter.  
(2) Die oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt 
die Bezeichnung Bürgervorsteherin oder 
Bürgervorsteher.  
 
(3) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die 
Bürgervorsteherin oder den Bürgervorsteher, sowie 
eine erste und eine zweite Stellvertretung der oder des 
Vorsitzenden.  
 
(4) Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der oder 
des Vorsitzenden werden durch Mehrheitswahl 
bestimmt.  
 
§ 5 Sitzungen der Stadtvertretung  
(1) Die Stadtvertretungssitzungen sind öffentlich.  
 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden 
Fällen ausgeschlossen:  
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen 
und Abberufungen,  
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner,  
3. Grundstücksgeschäfte,  
4. Rechnungsprüfungsangelegenheiten, außer dem 
Abschlussbericht. 
Sollten keine überwiegenden Belange des öffentlichen 
Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner betroffen 
sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-3 in 
öffentlicher Sitzung zu behandeln.  
 
 
(3) Anfragen von Mitgliedern der Stadtvertretung sollen 
spätestens drei Arbeitstage vor der  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung der fehlenden 
Regelung der Mehrheitswahl aus 
der Mustersatzung 
 
Über Vergabeverfahren 
muss aufgrund der veränderten 
Zuständigkeiten in § 22 Abs. 4a 
KV M-V in öffentlicher Sitzung 
entschieden werden, da 
Geschäftsgeheimnisse nicht mehr 
betroffen sind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Anpassung an 
Mustersatzung 
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sollen diese spätestens innerhalb von vierzehn Tagen 
schriftlich beantwortet werden. Ausgeschlossen von 
mündlichen Anfragen sind solche Anfragen, die 
lediglich prognostische Erwartungen abverlangen. 
Schriftliche Anfragen von Stadtvertretern an den 
Bürgermeister sollen innerhalb von 14 Tagen 
beantwortet werden. 
 
(4) Die Geschäftsführung und die Handhabung der 
Ordnung in der Stadtvertretersitzung regelt die 
Geschäftsordnung. 
 
§ 6 Hauptausschuss 
(1) Dem Hauptausschuss gehören neben dem 
hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzendem sechs 
Stadtvertreter an. Es werden keine stellvertretenden 
Mitglieder gewählt. 
 
 
 
 
(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben 
obliegen dem Hauptausschuss alle Entscheidungen, 
die nicht nach § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige 
Angelegenheiten der Stadtvertretung vorbehalten sind 
bzw. durch die folgenden Vorschriften dem 
Bürgermeister übertragen werden. Darüber hinaus 
sind dem Hauptausschuss gemäß § 36 Abs. 2 die 
Aufgaben, welche sonst dem Finanzausschuss 
obliegen, also das Finanz- und Haushaltswesen, die 
Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstigen Abgaben, 
übertragen. 
Davon unberührt bleiben die dem Bürgermeister 
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung. 

Sitzung bei der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen 
während der Stadtvertretungssitzung sollen, sofern sie 
nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, 
spätestens innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich 
beantwortet werden. Ausgeschlossen von mündlichen 
Anfragen sind solche Anfragen, die lediglich 
prognostische Erwartungen abverlangen. Die 
Einwohnerfragestunde steht den Mitgliedern der 
Stadtvertretung für ihre Anfragen nicht zur Verfügung. 
  
 
 
 
§ 6 Aufgabenverteilung / Hauptausschuss  
(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  
sechs Mitglieder der Stadtvertretung an. Die Fraktionen 
und Zählgemeinschaften benennen neben diesen 
sechs Mitgliedern, weitere sechs Mitglieder der 
Stadtvertretung als stellvertretende 
Hauptausschussmitglieder.  
 
(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben 
obliegen dem Hauptausschuss alle Entscheidungen, 
die nicht nach § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige 
Angelegenheiten der Stadtvertretung vorbehalten sind 
bzw. durch die folgenden Vorschriften der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen 
werden. Darüber hinaus sind dem Hauptausschuss 
gemäß § 36 Abs. 2 die Aufgaben, welche sonst dem 
Finanzausschuss obliegen, also das Finanz- und 
Haushaltswesen, die Steuern, Gebühren, Beiträge und 
sonstigen Abgaben, übertragen. Davon unberührt 
bleiben die der Bürgermeisterin oder dem 

 
 
 
Klarstellung, dass die 
Einwohnerfragestunde nicht für 
die Stadtvertreter da ist, diese 
sollen den Pkt. Anfragen an den 
Bürgermeister / Bürgervorsteher 
nutzen 
 
 
Regelung ist obsolet 
 
 
Anpassung des gesamten § 6 an 
die Mustersatzung aufgrund einer 
besseren Übersicht, ergänzt um 
Regelung der stellvertretenden 
Ausschussmitglieder 
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(3) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 
22 Absatz 4 KV M-V 

1. zur Genehmigung von Verträgen der Stadt mit 
Mitgliedern der Stadtvertretung und der 
Ausschüsse sowie mit dem Bürgermeister und 
leitenden Mitarbeitern der Stadt und mit 
natürlichen oder juristischen Personen oder 
Vereinigungen, die durch die vorgenannten 
Personen vertreten werden ( nach § 38 Abs. 6 
Satz 6 und 7 KV M-V) bei Verträgen, die auf 
einmalige Leistungen gerichtet sind, innerhalb 
einer Wertgrenze von 5.000,- EURO bis 
25.000,- EURO sowie bei wiederkehrenden 
Leistungen innerhalb einer Wertgrenze von 
2.500,- EURO bis 5.000,- EURO pro Monat, 
 

2. bei überplanmäßigen Ausgaben innerhalb 
einer Wertgrenze von 10 – 20 % der 
betreffenden Haushaltsstelle, jedoch mehr als 
5.000,- EURO und nicht mehr als 25.000,- 
EURO sowie bei außerplanmäßigen Ausgaben 
innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,- EURO 
bis 25.000,- EURO je Ausgabefall, 
 

3. bei Veräußerungen, Belastung oder 
Schenkungen von Grundstücken innerhalb 
einer Wertgrenze von 5.000,- EURO bis 
50.000,- EURO, bei Hingabe von Darlehen die 
innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt 
werden bis zu 100.000,- EURO, sowie bei 
Aufnahme von Krediten im Rahmen des 
Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze 
von 1 bis 2,5 Mio EURO, 
 

Bürgermeister gesetzlich übertragenen Aufgaben, 
insbesondere die Geschäfte der laufenden Verwaltung.  
(3) Dem Hauptausschuss wird gem. § 22 Abs. 4 KV M-
V die Befugnis übertragen, bis zu folgenden 
Wertgrenzen Entscheidungen zu Verfügungen über 
städtisches Vermögen zu treffen:  

1) Erwerb und Veräußerung von beweglichen 
Sachen, Forderungen und anderen Rechten 
innerhalb der Wertgrenze von 20.000,- € bis 
40.000,- €,  

 
2) Erwerb, Veräußerung, Belastung oder 

Schenkungen von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten von 5.000,- € bis 
50.000,- €, bei Erbbaurechten ist der 
maßgebliche Wert der Verkehrswert des 
betroffenen Grundstücks,  

 
3) Abschluss von Miet- und Pachtverträgen von 

10.000,- € bis 25.000,- € Jahresmiete bzw. - 
pacht pro Jahr bei einem Abschluss von  

a. befristeten Verträgen mit einer Festlaufzeit von 
mehr als drei Jahren oder  

b. unbefristeten Verträgen, die seitens der Stadt 
nicht mit einer Frist von längstens sechs 
Monaten zum Ende eines Jahres gekündigt 
werden können,  

 
4) Hingabe von Darlehen die innerhalb eines 

Haushaltsjahres zurückgezahlt werden bis 
100.000,- €,  

 
5) Bürgschafts- und Gewährsverträge, die 

Bestellung von Sicherheiten sowie wirtschaftlich 

 
 
 
Aufbau der Befugnisse an die 
Mustersatzung angepasst, 
Nummerierung ist dadurch teils 
verschoben 
Ergänzt um Wertgrenze für 
Erwerb und Veräußerung von 
beweglichen Sachen  
 
 
Vorher Abs. 3 Nr. 3 
Ergänzt um den Erwerb und die 
Erbbaurechte 
 
 
 
 
Ergänzt um Regelung zu Miet- 
und Pachtverträgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorher Abs. 3 Nr. 3 
 
 
 
Vorher Abs. 3 Nr. 4 
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4. bei der Übernahme von Bürgschaften, dem 
Abschluss von Gewährverträgen, der 
Bestellung sonstiger Sicherheiten für Dritte 
sowie wirtschaftlich gleich zu achtende 
Rechtsgeschäfte von 5.000,- EURO bis zu 
einer Wertgrenze von 25.000,- EURO, 
 

5. beim Abschluss von städtebaulichen 
Verträgen, insbesondere bei 
Erschließungsverträgen und 
Durchführungsverträgen zu Vorhaben- und 
Erschließungsplänen bei Verträgen von 
50.000,- EURO bis 500.000 EURO. 

 
(4) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 
44 Abs. 4 KV M-V zur Annahme und Vermittlung von 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
in den Wertgrenzen von 100 € bis höchstens 1.000 € 
 
(5) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes 
trifft der Hauptausschuss Entscheidungen innerhalb 
einer Wertgrenze von 25.000,- EURO bis 100.000,- 
EURO. 
 
(6) Der Hauptausschuss entscheidet über die 
Erteilung oder Versagung des gemeindlichen 
Einvernehmens zur Genehmigung der Begründung 
oder Teilung von Wohnungseigentum oder 
Teileigentum in Gebieten mit 
Fremdenverkehrsfunktion (§ 22 Abs. 1 S. 1, Abs. 5 
BauGB). Vor seiner Entscheidung soll der 
Hauptausschuss eine Stellungnahme des 
Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau- und 
Infrastruktur und Umwelt einholen. 
 

gleich zu achtende Rechtsgeschäfte von 5.000,- 
€ bis 25.000,- €  

 
6) Aufnahme von Krediten im Rahmen des 

Haushaltsplanes von 1.000.000,- € bis 
2.500.000,- €  

 
7) Annahme oder Vermittlung von Spenden, 

Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen im 
Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V von 100,- € bis 
1.000,- €,  

 
8) Genehmigung von Verträgen mit Mitgliedern der 

Stadtvertretung, der Ausschüsse und der 
Ortsteilvertretung sowie mit der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister und mit leitenden 
Bediensteten der Stadtverwaltung die auf 
einmalige Leistungen gerichtet sind, innerhalb 
einer Wertgrenze von 5.000,- € bis 25.000,- € 
sowie bei wiederkehrenden Leistungen 
innerhalb einer Wertgrenze von 2.500,- € bis 
5.000,- € pro Monat. Dies gilt auch für Verträge, 
welche die Stadt mit natürlichen und juristischen 
Personen oder Vereinigungen, die durch den im 
ersten Halbsatz vertretenen Personenkreis 
vertreten werden, zu schließen beabsichtigt.  

 
(4) Dem Hauptausschuss wird gem. § 22 Abs. 4 KV M-
V die Befugnis übertragen, bis zu folgenden 
Wertgrenzen Entscheidungen zu der städtischen 
Haushaltswirtschaft zu treffen:  

1. Zustimmung zu überplanmäßigen 
Aufwendungen innerhalb einer 
Wertgrenze von 10 – 20 % der 
betreffenden Haushaltsstelle, jedoch 

 
 
 
Vorher Abs. 3 Nr. 3 
 
 
 
Vorher Abs. 4 
 
 
 
 
Vorher Abs. 3 Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung 
 
 
 
 
 
Aufbau der Befugnisse an die 
Mustersatzung angepasst, 
Nummerierung ist dadurch teils 
verschoben 
 
Vorher Abs. 3 Nr. 2 
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(7) Der Hauptausschuss entscheidet im 
Einvernehmen mit dem Bürgermeister in 
Personalangelegenheiten über die Ernennung, 
Beförderung und Entlassung von Beamten und bei 
Angestellten über die Einstellung, Umgruppierung und 
Kündigung ab der Entgeltgruppe 10 Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TvöD).“ 
 
(8) Die Stadtvertretung ist laufend über die 
Entscheidungen im Sinne der Abs. 1 bis 7 zu 
unterrichten. 
 
(9) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind 
öffentlich. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mehr als 5.000,- € und nicht mehr als 
25.000,- €, dies gilt entsprechend für 
Verpflichtungsermächtigungen.  

 
2. Zustimmung zu außerplanmäßigen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 
5.000,- € bis 25.000,- € je Ausgabenfall, 
dies gilt entsprechend für 
Verpflichtungsermächtigungen.  

 
(5) Der Hauptausschuss entscheidet über folgende 
baurechtliche Angelegenheiten:  

1) Erteilung oder Versagung des gemeindlichen 
Einvernehmens zur Genehmigung der 
Begründung oder Teilung von 
Wohnungseigentum oder Teileigentum in 
Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion (§ 22 
Abs. 1 S. 1, Abs. 5 BauGB). Vor seiner  
Entscheidung soll der Hauptausschuss eine 
Stellungnahme des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Bau, Infrastruktur und Umwelt 
einholen.  

 
2) Abschluss von Erschließungsverträgen und 

Durchführungsverträgen zu Vorhaben und 
Erschließungsverträgen bis zu einer Wertgrenze 
von 50.000,- € bis zu 500.000,- €, bei der 
Wertbemessung bleiben die Baukosten für 
Hochbaukosten des Vorhabenträgers außer 
Betracht,  

 
3) Abschluss sonstiger städtebaulicher Verträge 

von 50.000,- € bis zu 500.000,- €. Bei 
Dauerschuldverhältnissen und wiederkehrenden 

 
 
 
 
Vorher Abs. 3 Nr. 2 
 
 
 
 
 
Aufbau der Befugnisse an die 
Mustersatzung angepasst, 
Nummerierung ist dadurch teils 
verschoben 
 
 
Vorher Abs. 6 
 
 
 
 
 
 
Vorher Abs. 2 Nr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Vorher Abs. 2 Nr. 5 
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§ 7 Ausschüsse 
(1) Es werden folgende ständige Ausschüsse gemäß 
§ 36 KV M-V gebildet: 
 
1.1 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und 
Infrastruktur und Umwelt 
Zusammensetzung: 
sieben Mitglieder, davon bis zu drei sachkundige 
Einwohner 
Aufgaben: 
- Stadtplanung, Bauvorhaben, Digitalisierung – 
Umweltschutz 
 
1.2 Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe 
Zusammensetzung: 

Leistungen bestimmen sich die Wertgrenzen 
nach dem Jahresbetrag der Leistungen.  

 
(6) Für die Anwendung der jeweiligen Wertgrenzen 
nach dieser Hauptsatzung ist der von der Stadt bzw. 
von der oder den anderen Vertragsparteien zu 
zahlende Netto-Betrag maßgebend. Bei 
Dauerschuldverhältnissen und bei Verträgen über 
wiederkehrende Leistungen bildet der jeweilige 
durchschnittliche Jahresbetrag den maßgebenden 
Betrag für die Anwendung der Wertgrenze.  
 
(7) Der Hauptausschuss entscheidet über das 
Einvernehmen bei Personalentscheidungen  
nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V.  
 
(8) Die Stadtvertretung ist laufend über die 
Entscheidungen im Sinne der Abs. 2 bis 7 zu 
unterrichten.  
 
(9) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind 
öffentlich. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend.  
 
§ 7 Beratende Ausschüsse und weitere 
Ausschüsse  
(1) Die Ausschüsse der Stadtvertretung setzen sich, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, aus sieben 
Mitgliedern, davon mindestens vier Mitgliedern der 
Stadtvertretung und bis zu drei sachkundigen 
Einwohnerinnen und Einwohnern, zusammen. Die 
Fraktionen und Zählgemeinschaften benennen neben 
diesen sieben Personen, weitere sieben Personen als 
stellvertretende Ausschussmitglieder.  
 

 
 
Ergänzt um die Regelung, ob es 
sich in den Wertgrenzen um 
Brutto oder Netto Beträge handelt 
 
 
 
 
 
 
Änderung aufgrund der 
Novellierung des § 38 II KV MV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufbau des Paragraphen an die 
Mustersatzung angepasst und um 
die Regelung der stellv. Mitglieder 
ergänzt  
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sieben Mitglieder, davon bis zu drei sachkundige 
Einwohner 
Aufgaben: 
- Förderung des Tourismus (Umsetzung des 
Tourismuskonzeptes) 
- Grundsatzfragen der Erhebung und Verwendung der 
Kur- und Fremdenverkehrsabgaben, sowie aller 
städtischen Mittel, die für diesen Bereich vorgesehen 
sind 
- Förderung der gewerblichen Wirtschaft 
- Ansiedlung von Gewerbebetrieben 
- Entwicklung der Infrastruktur eines Erholungs- und 
Luftkurortes. 
 
1.3 Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, Kultur, 
Jugend, Senioren und Sport 
Zusammensetzung: 
sieben Mitglieder, davon bis zu drei sachkundige 
Einwohner 
Aufgaben: 
- Schulangelegenheiten, - Kultur-, Kunst- und 
Heimatpflege, - Patenschaften, Städtefreundschaften 
- Jugendhilfe, Jugendförderung, Jugendzentrum ,- 
Sportförderung und –entwicklung 
- Seniorenanliegen, - Recht, Ordnung, Sauberkeit 
 
(2) Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 5 KV M-V wird ein 
Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. 
Zusammensetzung: 
drei Mitglieder, davon bis zu ein sachkundiger 
Einwohner 
Aufgaben: 
- Prüfung der Jahresrechnung, - Begleitung der 
Haushaltsführung 

(2) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V 
gebildet:  
 
2.1 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 
Infrastruktur und Umwelt  
Aufgaben:  
− Gemeinde- Flächennutzungsplanung, -entwicklung,  

− Bau und Bauleitplanung,  

− Verkehr-, Hoch-, Tief- und 
Straßenbauangelegenheiten  

− Denkmalpflege,  

− Probleme der Kleingartenanlagen  

− Umweltschutz  

− Landschaftspflege  

− Digitalisierung  
 
2.2 Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und 
Gewerbe  
Aufgaben:  
− Förderung des Tourismus (Umsetzung des 
Tourismuskonzeptes)  

− Grundsatzfragen der Erhebung und Verwendung der 
Kur- und Fremdenverkehrsabgaben, sowie aller 
städtischen Mittel, die für diesen Bereich vorgesehen 
sind  

− Wirtschaftsförderung  

− Ansiedlung von Gewerbebetrieben  

− Entwicklung der Infrastruktur eines Erholungs- und 
Luftkurortes.  
 
2.3 Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, 
Kultur, Jugend, Senioren und Sport  
Aufgaben:  
− Schulangelegenheiten,  

 
 
Konkretisierung der Aufgaben des 
Bauausschusses  
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(3) Es werden für die Ausschüsse keine 
stellvertretenden Mitglieder gewählt. 
 
(4) Die Sitzungen der Ausschüsse nach Abs. (1) Nr. 
1.1 – Nr. 1.3 sind öffentlich. § 5 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses 
nach Abs. (2) sind nicht öffentlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Seniorenbeirat 
In der Stadt Plau am See arbeitet ein Seniorenbeirat 
auf der Grundlage einer durch die Stadtvertretung 
beschlossenen Satzung. 

− Kultur-, Kunst- und Heimatpflege,  

− Patenschaften, Städtefreundschaften  

− Jugendhilfe, Jugendförderung, Jugendzentrum ,  

− Sportförderung und –entwicklung  

− Seniorenanliegen,  

− Recht, Ordnung, Sauberkeit  
 
(3) Die Sitzungen der Ausschüsse nach Abs. 2 sind 
öffentlich. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend.  
 
(4) Rechnungsprüfungsausschuss  
Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 5 KV M-V wird ein 
Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. Dieser setzt 
sich aus drei Mitgliedern, davon mindestens 2 
Mitgliedern der Stadtvertretung und bis zu einer 
sachkundigen Einwohnerinnen oder einem 
sachkundigen Einwohner, zusammen. Die Fraktionen 
und Zählgemeinschaften benennen neben diesen drei 
Personen, weitere drei Personen als stellvertretende 
Ausschussmitglieder.  
Der Rechnungsprüfungsausschuss tagt nichtöffentlich.  
Aufgaben:  
- Prüfung der Jahresrechnung,  

- Begleitung der Haushaltsführung  
 
(5) Mitglieder der Stadtvertretung, die keiner Fraktion 
angehören oder sich keiner Zählgemeinschaft 
angeschlossen haben, haben das Rede- und 
Antragsrecht in einem beratenden Ausschuss ihrer 
Wahl. Diese Wahlentscheidung ist am Anfang der 
Wahlperiode der Vorsitzenden der Stadtvertretung oder 
dem Vorsitzenden der Stadtvertretung anzuzeigen.  
 
§ 7a Seniorenbeirat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzt um die Regelung der 
stellv. Ausschussmitglieder 
 
 
 
 
 
 
 
Mitglieder die keiner Fraktion oder 
Wählergemeinschaft angehören 
sollten, haben das Rede- und 
Antragsrecht in einem beratenen 
Ausschuss Ihrer Wahl 
 
 
 
Vorher § 8,  
Beiräte wurden nun durch die 
Novellierung in § 41a KV MV mit 
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Das Anliegen des Seniorenbeirates besteht darin, die 
Interessen und Belange der älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger wahrzunehmen. 
Er unterstützt den Bürgermeister und die 
Stadtvertretung bei der politischen 
Entscheidungsfindung. Der Seniorenbeirat informiert 
den Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, 
Kultur, Jugend, Senioren und Sport sowie einmal im 
Jahr die Stadtvertretung über seine Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Auf der Grundlage des § 41a Kommunalverfassung 
M-V wird ein Seniorenbeirat der Stadt Plau am See 
gebildet.  
Der Seniorenbeirat fördert den Erfahrungsaustausch, 
die Meinungsbildung und die Koordinierung der 
Anliegen von Senioren. Der Beirat hat die Solidarität zu 
wahren und zu fördern. Er soll sich als Schnittstelle der 
Generationen verstehen.  
 
Aufgaben:  
− Wahrnehmung der Interessen und Belange älterer 
Menschen  

− Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin / 
des Bürgermeisters und der Stadtvertretung bei der 
politischen Entscheidungsfindung  
 
(2) Der Seniorenbeirat setzt sich aus 7 Einwohnern der 
Stadt Plau am See, die Mitglieder in Vereinen, 
Verbänden, Selbsthilfeorganisationen und Initiativen 
sind, sowie Einzelpersonen, welche die Interessen der 
Seniorinnen und Senioren vertreten, zusammen.  
 
(3) Der Seniorenbeirat arbeitet auf der zusätzlichen 
Grundlage einer von der Stadtvertretung  
beschlossenen Satzung.  
 
(4) Die Besetzung des Seniorenbeirates erfolgt nach 
demokratischen Grundsätzen. Die Mitglieder des 
Seniorenbeirates werden von den wahlberechtigten 
Senioren der Stadt in einer Wahlversammlung gewählt. 
Näheres regelt die Satzung des Seniorenbeirates der 
Stadt Plau am See. Der Seniorenbeirat gibt sich eine 
Geschäftsordnung. Die Amtsperiode entspricht der 
Wahlperiode der Stadtvertretung.  
 

Rechten und Pflichten 
ausgestattet. 
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(5) Der Seniorenbeirat berät die Stadtvertretung und ist 
in Entscheidungen bei Angelegenheiten, die die 
Seniorinnen und Senioren betreffen, anzuhören. Er hat 
in den Fachausschüssen bzw. in der Stadtvertretung 
Rede- und Antragsrecht. Die Einwohner der Stadt 
können sich mit ihren Belangen an den Beirat wenden, 
um Fragen und Probleme zu klären und Lösungen zu 
konkretisieren.  
 
(6) Der Seniorenbeirat erstattet dem fachlich 
zuständigen Ausschuss einmal jährlich Bericht über 
seine Arbeit.  
 
(7) Die Sitzungen des Seniorenbeirats finden öffentlich 
statt. Der § 5 Abs. 2 dieser Satzung findet 
entsprechend Anwendung.  
 
§ 8  Wesentlichkeits- und Erheblichkeitsgrenzen für 
Nachtragshaushaltssatzungen  
(§ 48 KV M-V)  
Für den Fall einer nach § 48 KV M-V zu erlassenden 
Nachtragshaushaltssatzung werden folgende 
Bestimmungen getroffen:  

1) Die Überschreitung der Wertgrenze von 1 % 
aller Aufwendungen und Auszahlungen gilt als 
erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-
V.  
 

2) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV 
M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages im 
Ergebnishaushalt über einem Betrag von 1 % 
der Gesamtaufwendungen oder die Erhöhung 
eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um 
mehr als 10 %, soweit dies den Betrag von 
50.000,- € übersteigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Prüfungsamt hat in seinen 
Prüfberichten empfohlen, 
Wesentlichkeits- und 
Erheblichkeitsgrenzen für den Fall 
einer zu erlassenden 
Nachtragshaushaltssatzung 
festzulegen. Die Wertgrenzen 
bestimmen, wann eine 
Nachtragshaushaltssatzung zu 
erlassen ist. 
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§ 9 Bürgermeister  
(1) Der Bürgermeister wird für die Dauer von sieben 
Jahren gewählt. 
 
(2) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb 
der Wertgrenzen des § 6 Abs. 3 dieser Hauptsatzung. 
Der Bürgermeister entscheidet über die Vergabe von 

 
3) Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 

48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt im Finanzhaushalt 
die Entstehung eines negativen Saldos der 
laufenden Ein- und Auszahlungen von mehr als 
1 % aller laufenden Auszahlungen oder die 
Erhöhung eines bestehenden negativen Saldos 
um mehr als 100.000,- €.  
 

4) Als geringfügig und unabweisbar im Sinne vom 
§ 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V sind Auszahlungen für 
ungeplante Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen und 
Aufwendungen und Auszahlungen für  
Instandsetzungen an Bauten und Anlagen 
anzusehen, die im Einzelfall einen  
Betrag von 50.000,- € und in ihrer Gesamtheit 
150.000,- € nicht überschreiten.  

 
5) Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der KV 

M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als 
geringfügig, wenn sie 1,0 Vollzeitäquivalente 
(VZÄ) der in der jährlichen Haushaltssatzung 
ausgewiesenen Stellenzahl nicht übersteigt.  

 
Weiterhin gelten als geringfügig Im Sinne des § 
48 Abs. 3 Nummer 2 KV M-V alle Einstellungen 
des Kinderhortes, die aufgrund des gesetzlichen 
Betreuungsschlüssels im Bereich des Hortes 
vorgenommen werden.  

 
§ 9 Bürgermeisterin / Bürgermeister  
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für 
die Dauer von sieben Jahren gewählt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufbau des Paragraphen an die 
Mustersatzung angepasst, 
Nummerierung ist dadurch teils 
verschoben 
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Aufträgen nach der UVgO (Liefer-u. Dienstleistungen, 
auch Planungsleistungen) bis zum Wert von 80.000,- 
EURO und nach der VOB bis zum Wert von 250.000,- 
EURO. 
 
(3) Erklärungen der Stadt im Sinne des § 38 Abs. 6 
KV M-V bis zu einer Wertgrenze von 7.500,- EURO 
bzw. von 2.500,- EURO pro Monat bei 
wiederkehrenden Verpflichtungen können von dem 
Bürgermeister allein oder durch einen von ihm 
beauftragten Bediensteten in einfacher Schriftform 
ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber 
einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000,- 
EURO. 
 
(4) Der Bürgermeister entscheidet in 
Personalangelegenheiten bei Beschäftigten über die 
Einstellung, Umgruppierung und Kündigung unter der 
Entgeltgruppe 10 des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). 
 
(5) Der Bürgermeister ist auch zuständig, wenn das 
Vorkaufsrecht der Stadt (§§ 24 ff. BauGB) nicht 
ausgeübt werden soll. Sofern von dem Vorkaufsrecht 
Gebrauch gemacht wird, bleibt es bei den Regelungen 
des § 6 Abs. 2 und 3 Nr. 2, § 9 Abs. 2 S. 1. Er 
unterrichtet die Stadtvertretung fortlaufend über die 
getroffenen Maßnahmen. 
 
(6) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen zu 
Stundungen und Niederschlagung von Forderungen 
der Stadt bei Einzelbeträgen bis zu 25.000,- EURO 
und beim Erlass von Forderungen der Stadt bei 
Einzelbeträgen bis zu 5.000 EURO. 
 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft 
Entscheidungen unterhalb der folgenden Wertgrenze 
des § 6 Abs. 3, Abs. 4, Abs. 5 Nr. 2 – Nr. 3 dieser 
Hauptsatzung.  
 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft 
Entscheidungen gem. § 22 Abs. 4a KV MV über die 
Einleitung und Ausgestaltung des Vergabeverfahrens 
unterhalb der folgenden Wertgrenze:  

1) Bauleistungen (bis zu 250.000,- €),  
2) Liefer- und Dienstleistungen (bis zu 

80.000,- €),  
3) freiberufliche Leistungen (über 125.000,- 

€).  
 
(4) Verpflichtungserklärungen der Stadt bis zu einer 
Wertgrenze von 7.500,- € bzw. bei wiederkehrenden 
Verpflichtungen von 2.500,- € pro Monat können von 
der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein 
bzw. durch eine oder einen von ihr oder ihm 
beauftragte bedienstete Person in einfacher Schriftform 
ausgefertigt. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht 
liegt diese Wertgrenze bei 25.000,- €.  
 
(5) Für die Anwendung der jeweiligen Wertgrenzen 
nach dieser Hauptsatzung ist der von der Stadt bzw. 
von der oder den anderen Vertragsparteien zu 
zahlende Netto-Betrag maßgebend. Bei 
Dauerschuldverhältnissen und bei Verträgen über 
wiederkehrende Leistungen bildet der jeweilige 
durchschnittliche Jahresbetrag den maßgebenden 
Betrag für die Anwendung der Wertgrenze.  
 
(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
entscheidet über  

Änderung erforderlich aufgrund 
Zuständigkeit in § 22 4a KV MV – 
siehe Abs. 3 
 
 
 
 
Vorher Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorher Abs. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzt um die Regelung, ob es 
sich in den Wertgrenzen um 
Brutto oder Netto Beträge handelt 
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(7) Der Bürgermeister entscheidet über die Annahme 
oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen nach § 44 Abs. 4 KV M-V bis 
99,99 €. 
 
(8) Der Bürgermeister erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung nach der 
Kommunalbesoldungslandesverordnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Stellvertreter des Bürgermeisters 
 

• das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB 
(Ausnahme von der Veränderungssperre),  

• das Einvernehmen nach § 22 Abs. 5 BauGB 
(Teilungsgenehmigung in Gebieten mit 
Fremdenverkehrsfunktion),  

• das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben)  

• die Genehmigungen nach § 144 Abs. 1 und 2 
BauGB,  

• die Genehmigung nach § 173 Abs. 1 BauGB,  

• die Anordnung von Maßnahmen nach § 176 
Abs. 1, § 177 Abs.1, § 178 und § 179 Abs. 1 
BauGB.  

Sie oder er ist zuständig, wenn das Vorkaufsrecht (§§ 
24 ff. BauGB) nicht ausgeübt werden  
soll. Zu den Entscheidungen nach Satz 1 soll die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die  
Stellungnahme des Bauausschusses einholen.  
 
(7) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
entscheidet über die Annahme oder Vermittlung von 
Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen 
unter 100,- €.  
 
(8) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft 
Entscheidungen zu Stundungen und Niederschlagung 
von Forderungen der Stadt bei Einzelbeträgen bis zu 
25.000,- € und beim Erlass von Forderungen der Stadt 
bei Einzelbeträgen bis zu 5.000,- €.  
 
(9) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
120,- €.  
 

Zuständigkeiten obliegen dem 
Bürgermeister, der Klarstellung 
wegen hat die Mustersatzung 
dies jedoch aufgenommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorher Abs. 6 
 
 
 
 
 
Vorher Abs. 8 –  
 
 
 
 
Entschädigungshöhe ist gleich 
geblieben 
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(1) Die Stellvertreter des Bürgermeisters führen die 
Bezeichnung Erster Stadtrat bzw. Zweiter Stadtrat. 
 
 
 
(2) Der erste Stellvertreter erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 200,00 €. 
Der zweite Stellvertreter erhält eine monatlich 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,00 €. 
 
 
 
§ 11 Gleichstellungsbeauftragte 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich 
tätig. Sie wird durch die Stadtvertretung bestellt. Die 
Gleichstellungsbeauftragte unterliegt mit Ausnahme 
der Regelung in § 41 Abs. 5 KV M-V der 
Dienstaufsicht des Bürgermeisters. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, 
zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern in der Gemeinde beizutragen. 
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre 
Auswirkungen für die Gleichstellung von 
Männern und Frauen 

2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der 
Frauen in der Gemeinde 

3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen 
Gruppen, Institutionen, Betrieben und 
Behörden, um frauenspezifische Belange 
wahrzunehmen. 

4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie 
über Gesetze, Verordnungen und Erlasse des 

§ 10 Stellvertretung der Bürgermeisterin / des 
Bürgermeisters  
(1) Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters  
führen die Bezeichnung Erster Stadtrat oder Erste 
Stadträtin, bzw. Zweiter Stadtrat oder Zweite Stadträtin.  
 
(2) Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter 
erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung 
pauschal in Höhe von 200,- €, die zweite 
Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält eine 
monatliche Aufwandsentschädigung pauschal in Höhe 
von 100,- €.  
 
§ 11 Gleichstellungsbeauftragte  
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich 
tätig. Sie wird durch die Stadtvertretung bestellt. Die 
Gleichstellungsbeauftragte unterliegt mit Ausnahme der 
Regelung in § 41 Abs. 5 KV M-V der Dienstaufsicht der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.  
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in der Gemeinde beizutragen.  
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:  

1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen 
auf ihre Auswirkungen für die 
Gleichstellung von Männern und Frauen  

2. Initiativen zur Verbesserung der 
Situation der Frauen in der Gemeinde  

3. die Zusammenarbeit mit 
gesellschaftlichen Gruppen, 
Institutionen, Betrieben und Behörden, 
um frauenspezifische Belange 
wahrzunehmen  

 
 
Redaktionelle Anpassung an 
Mustersatzung 
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Bundes und des Landes zu frauenspezifischen 
Belangen. 

 
(3) Der Bürgermeister hat die 
Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres 
Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu 
beteiligen, dass deren Initiativen, Vorschläge, 
Bedenken und sonstigen Stellungnahmen 
berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur 
Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen. 
 
§ 15 Entschädigung 
(1) Die Stadt gewährt Entschädigungen bzw. 
Sitzungsgeld für ehrenamtliche Tätigkeit nach 
Maßgabe der Landesverordnung über die 
Entschädigung der in den Gemeinden, Landkreisen, 
Verwaltungsgemeinschaften, Verwaltungsämtern, 
Ämtern und Zweckverbänden ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürger (EntschVO). 
 
(2) Der Bürgervorsteher erhält für seine besondere 
Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 300,00 €. 
 
(3) Für den Stellvertreter des Bürgervorstehers wird 
für seine besondere Tätigkeit je nach Dauer der 
Vertretung eine entsprechende 
Aufwandsentschädigung bis zur Höhe der monatlichen 
Aufwandsentschädigung des Bürgervorstehers 
gewährt. 
 
(4) Fraktionsvorsitzende erhalten eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 160,00 €. 
 

4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit 
sowie über Gesetze, Verordnungen und 
Erlasse des Bundes und des Landes zu 
frauenspezifischen Belangen.  

 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die 
Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres 
Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu 
beteiligen, dass deren Initiativen, Vorschläge, 
Bedenken und sonstigen Stellungnahmen 
berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur 
Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.  
 
§ 12 Entschädigungen 
(1) Die Stadt gewährt Entschädigungen bzw. 
Sitzungsgeld für ehrenamtliche Tätigkeit der 
Bürgervorsteherin oder des Bürgervorstehers als 
Vorsitzenden der Stadtvertretung in Höhe von 300,- € 
im Monat, der oder dem Fraktionsvorsitzenden in Höhe 
von 160,- € im Monat.  
 
Die Stellvertretungen erhalten für die Dauer der 
Vertretung eine funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung gemäß Satz 1. Dafür erhalten 
sie jeden Tag 1/30tel der monatlichen 
funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung. Für die 
vertretene Person kann die eigene 
Aufwandsentschädigung für die Dauer der 
Stellvertretung entfallen.  
 
(2) Die Mitglieder der Stadtvertretung erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen  
− der Stadtvertretung  

− der Ausschüsse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höhe der Entschädigungen bleibt 
unverändert, Zusammenlegungen 
von Absätze 1 - 5 
 
 
 
 
 
Vorherige Regelung war zu 
unkret, wann und in welcher Höhe 
gezahlt wird 
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(5) Stellvertreter von Fraktionsvorsitzenden wird bei 
Verhinderung des Fraktionsvorsitzenden für ihre 
besondere Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung je 
nach Dauer der Vertretung bis zur Höhe der 
Aufwandsvergütung des Fraktionsvorsitzenden 
gewährt. 
 
(6) Die Stadtvertreter erhalten für die Teilnahme an 
Sitzungen der Stadtvertretung, an Sitzungen der 
Ausschüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und 
an Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 
40,00 €. Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, 
für die ein Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird auf jährlich 
12 beschränkt. 
 
(7) Ausschussvorsitzenden oder deren Vertretern wird 
für jede von ihnen geleitete Sitzung ein Sitzungsgeld 
in Höhe von 60,00 € gewährt. 
 
(8) Die Stadtvertreter erhalten einen monatlichen 
Sockelbetrag in Höhe von 15,00 EURO. 
 
(9) Sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme 
an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, 
und an Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 40,00 €. Die Höchstzahl der Sitzungen der 
Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird 
auf jährlich 12 beschränkt. 
 
(10) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
130,00 €. 
 
(11) Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung erhält für 
seine besondere Tätigkeit eine monatliche 

− der Fraktionen  
ein Sitzungsgeld in Höhe von 40,- € und einen 
monatlichen Sockelbetrag von 15,- €. Der Sockelbetrag 
entfällt, sofern den Mitgliedern der Stadtvertretung auch 
eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung 
gezahlt wird.  
 
(3) Die sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwohner 
erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 40,- € für die 
Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in den sie 
bestimmt worden sind, und für die Teilnahme an 
Fraktionssitzungen.  
 
(4) Ausschussvorsitzende oder ihre Stellvertreter 
erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 60,-  
€ für die Leitung der Ausschusssitzung.  
 
(5) Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für 
die ein Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird auf jährlich 12 
beschränkt.  
 
(6) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 130,- 
€.  
 
(7) Der oder die Vorsitzende der Ortsteilvertretung 
erhält für seine oder ihre besondere Tätigkeit eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,- 
€. Das weitere Mitglied der Ortsteilvertretung erhält für 
die Teilnahme an den Sitzungen der Ortsteilvertretung 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,- €.  
 
(8) Vergütungen, Sitzungsgelder und 
Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als 
Vertreterin oder Vertreter der Stadt in der Versammlung 

Höhe des Sitzungsgeldes bleibt 
unverändert, vorher Abs. 6 und 
Abs. 8 
 
 
 
Es darf kein Sockelbetrag gezahlt 
werden, wenn bereits eine 
funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung gezahlt 
wird.  
 
Vorher Abs. 9 
 
 
 
 
 
Vorher Abs. 7 
 
 
 
Vorher Abs. 6 und 9 
 
 
 
Vorher Abs. 10 
 
 
 
Vorher Abs. 11 
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Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 €. Das 
weitere Mitglied der Ortsteilvertretung erhält für die 
Teilnahme an den Sitzungen der Ortsteilvertretung ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €. 
 
(12) Vergütungen, Sitzungsgelder und 
Aufwandentschädigungen für eine Tätigkeit als 
Vertreter der Stadt in Unternehmen und Einrichtungen 
in einer Rechtsform des privaten Rechts (z.B. der 
kommunalen Wohnungsgesellschaft) sind an die Stadt 
abzuführen, soweit sie 100,00 € je Sitzung oder 
1.200,00 € je Kalenderjahr überschreiten und nicht 
Aufwendungen ersetzen, die nachweislich für diese 
Tätigkeit entstanden sind. 
 
§ 16 Öffentliche Bekanntmachungen 
(1) Satzungen und öffentliche Bekanntmachungen der 
Stadt Plau am See sowie nach § 3 BauGB 
auszulegende Unterlagen werden im Internet unter 
der Adresse www.stadt-plau-am-see.de öffentlich 
bekannt gemacht. 
Das Ortsrecht ist über den Link/Button „Ortsrecht“ zu 
erreichen. Daneben kann sich jedermann die 
Satzungen der Stadt bei der Stadt Plau am See, Markt 
2, 19395 Plau am See, gegen Entgelt zusenden 
lassen. Textfassungen werden zur Mitnahme am Sitz 
der Verwaltung in der Dammstraße 33 bzw. Markt 2 
während der Öffnungszeiten bereitgehalten. 
Einladungen zu den Sitzungen der Stadtvertreter und 
ihrer Ausschüsse sowie sonstige öffentliche 
Bekanntmachungen sind über den Link/Button 
„Bekanntmachungen“ zu erreichen. 
 
(2) Satzungen sowie öffentliche Bekanntmachungen 
aufgrund von Vorschriften des BauGB erfolgen im 

der Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder 
ähnlichem Organ eines Unternehmens oder Einrichtung 
des privaten Rechts (kommunale 
Wohnungsgesellschaft) ist an die Stadt abzuführen, 
soweit sie monatlich 100,- € überschreiten, aus einer 
Tätigkeit im Aufsichtsrat solcher Unternehmen oder 
Einrichtungen, soweit sie 250,- €, bei deren 
Vorsitzenden und Vorständen bzw. 
Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern 500,- € 
überschreiten.  
 
 
 
 
 
 
§ 13 Öffentliche Bekanntmachung  
(1) Satzungen sowie sonstige öffentliche 
Bekanntmachungen der Stadt Plau am See, die durch 
Rechtsvorschriften vorgegeben sind, soweit es sich 
nicht um solche nach Baugesetzbuch (BauGB) handelt, 
werden im Internet, zu erreichen über den Link/Button 
„Ortsrecht“ über die Homepage der Stadt unter 
www.stadt-plau-am-see.de öffentlich bekannt gemacht.  
Unter der Bezugsadresse Stadt Plau am See, Markt 2, 
19395 Plau am See, kann sich jedermann Satzungen 
der Stadt kostenpflichtig zusenden lassen. 
Textfassungen von allen Satzungen der Stadt werden 
zur Mitnahme am Sitz der Verwaltung in der 
Dammstraße 33 bzw. Markt 2, 19395 Plau am See, 
während der Öffnungszeiten bereitgehalten und liegen 
zur Mitnahme dort aus. Seite 11 von 11  
 
Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf 
des 1. Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in 

 
 
Vorher Abs. 12, redaktionelle 
Anpassung an Mustersatzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Anpassung an 
Mustersatzung 
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amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Plau am 
See mit der Bezeichnung „Plauer Zeitung.“ 
Die Plauer Zeitung erscheint monatlich und wird in alle 
Haushalte der Stadt geliefert. 
Sie kann einzeln oder im Abonnement bei der Stadt 
Plau am See, Am Markt 2, 19395 Plau am See 
bezogen werden. Die Bekanntmachung und 
Verkündung ist mit Ablauf des Erscheinungstages 
bewirkt. 
 
(3) Die Bekanntmachung und Verkündigung ist mit 
dem Ablauf des ersten Tages bewirkt, an dem die 
Bekanntmachung in der Form des Absatz 1 im 
Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird in der 
Bekanntmachung vermerkt. 
 
(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von 
Plänen und Verzeichnissen, soweit sie nicht nach 
Vorschriften des BauGB erfolgen, ist im Internet wie 
im Absatz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt 
einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 
bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf 
dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 
Dienstsiegel zu vermerken. 
 
(5) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der gemäß 
Absatz 1-4 festgelegten Form infolge höherer Gewalt 
oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht 
möglich, so ist diese durch Aushang an den 
Bekanntmachungstafeln zu veröffentlichen. Die 
Aushangfrist beträgt 14 Tage. Die Veröffentlichung ist 
in der ortsüblichen Form nachzuholen, insofern sie 
nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 
Die Bekanntmachungstafeln befinden sich an den 
Standorten: 

der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser 
Tag wird in der Bekanntmachung vermerkt.  
 
(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche 
Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften des  
BauGB erfolgen durch Abdruck im 
Bekanntmachungsblatt des Amtes mit der Bezeichnung 
„Plauer Zeitung“. Das Amtsblatt „Plauer Zeitung“ 
erscheint monatlich und wird kostenlos an alle 
Haushalte im Gebiet der Stadt Plau am See verteilt. 
Daneben ist sie einzeln oder im Abonnement bei der 
Stadt Plau am See, Markt 2, 19395 Plau am See zu 
beziehen. Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit 
Ablauf des Erscheinungstages bewirkt. Die 
zusätzlichen Internetbekanntmachungen nach den 
Vorschriften des BauGB erfolgen über die Internetseite 
www.stadt-plau-am-see.de.  
 
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von 
Plänen und Verzeichnissen ist im Internet wie im 
Absatz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt 
einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 
bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf 
dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 
Dienstsiegel zu vermerken.  
 
(4) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch 
Aushang an den Bekanntmachungstafeln bzw. durch 
Auslegung im Rathaus. Die Bekanntmachungstafeln 
befinden sich an den Standorten:  
− Rathaus – Markt 2;  

− Amtsgebäude – Dammstraße 33  

− Reppentin – Gaarzer Weg 5;  

− Gaarz – Dresenower Weg 13;  

− Quetzin – Wilhelm-Pieck-Straße 2;  
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Rathaus – Markt 2; 
Amtsgebäude – Dammstraße 33 
Reppentin – Gaarzer Weg 5; 
Gaarz – Dresenower Weg 13; 
Quetzin – Wilhelm-Pieck-Straße 2; 
Klebe – Plauer Straße 3; 
Heidenholz – Quetziner Straße 77; 
Seeluster Bucht – auf dem Parkplatz Eichbaumallee 
neben der Bushaltestelle, 
Appelburg – Millionenweg 16 
Karow - Karl Liebknecht Straße 43 B 
Leisten - Kastanienallee 11 
 
§ 17 Sprachformen 
Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für 
Frauen und Männer gelten, in der männlichen 
Sprachform verwendet werden, gelten diese 
Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen 
Sprachform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18 In-Kraft-Treten 
(1) Die Hauptsatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft 
 
 
 

− Klebe – Plauer Straße 3;  

− Heidenholz – Quetziner Straße 77;  

− Seeluster Bucht – auf dem Parkplatz Eichbaumallee 
neben der Bushaltestelle,  

− Appelburg – Millionenweg 16  

− Karow - Karl Liebknecht Straße 43 B  

− Leisten - Kastanienallee 11  
 
(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer 
ortsrechtlichen Bestimmung in der Form des Absatzes 
1 bis Absatz 4 in Folge höherer Gewalt oder sonstiger 
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese 
mit Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu 
veröffentlichen. Die Aushangfrist beträgt 14 Tage. In 
diesen Fällen ist die Bekanntmachung in der Form 
nach Absatz 1 unverzüglich nachzuholen, sofern sie 
nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 
  
(6) Einladungen zu den Sitzungen der 
Stadtvertretungen und ihrer Ausschüsse werden unter 
dem Link/Button „Bekanntmachungen“ unter 
www.stadt-plau-am-see.de öffentlich bekannt gemacht.  
 
(7) Die Niederschriften über den öffentlichen Teil der 
Stadtvertretersitzungen sind über  
das Bürgerinformationssystem unter 
https://plau.sitzung-mv.de/public/ einzusehen.  
 
§ 14 Inkrafttreten  
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 24.03.2020 
in der Fassung der 1. Änderung außer Kraft. 
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Lesefassung der Hauptsatzung der Stadt Plau am See vom 24.03.2020 
nach der 1. Änderung vom 14.09.2022  

  
 Präambel   

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 20112024 (GVOBl. M-V 

2011, S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl M-V S. 467),.) wird nach 
Beschlussfassung durch die Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Plau am See vom 14.09.2022vom 
11.12.2024 und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende Erste Satzung zur 

Änderungen der Hauptsatzung erlassen. : 
  

 
 

§ 1  
 Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel  

 
(1) (1) Die Stadt Plau am See führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.  
 
(2) (2) Die Stadt Plau am See führt das folgende Wappen:  
In Gold ein rotes, auf einem Sockel stehendes Stadttor mit 5 Zinnen, an jeder Seite desselben eine 
bogenförmige Ausladung mit je zwei Zinnen, in der Toröffnung ein hersehender schwarzer 
Stierkopf mit schwarzen Hörnern, geschlossenem Maul und einer goldenen Krone, die fünf 
abwechselnd mit Lilien und Perlen besteckte Zinken zeigt (Richenbergischer Stierkopf). (Anlage 1) 
Lilien und Perlen besteckte Zinken zeigt (Richenbergischer Stierkopf).  
(3) (Anlage 1)  
(3) Die Flagge der Stadt Plau am See ist von Rot, Gelb und Rot längsgestreift, die roten 
Streifen nehmen je ein Sechstel der Flaggenhöhe ein, der gelbe Streifen nimmt zwei Drittel der 
Flaggenhöhe ein und ist in der Mitte mit der Figur des Stadtwappens in flaggengerechter 
Tingierung belegt, wobei sich die Höhe der Figur des Stadtwappens zur Höhe des Flaggentuchs 
wie 5 zu 9 verhält; die Länge des Flaggentuchs verhält sich zur Höhe wie 5 zu 3. (Anlage 2)  
 
(4) (4) Das Dienstsiegel enthält das Stadtwappen und die Umschrift STADT PLAU AM SEE.  
 
(5) (5) Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.  
  

§ 2  
 Ortsteile / Ortsteilvertretung / Aufgaben der Ortsteilvertretung 

Für die  
 (1) Das Gemeindegebiet besteht neben dem Stadtgebiet von Plau am See aus den dörflichen 
Ortschaften werden folgende Ortsteile geführt: Ortsteil Ortsteilen Gaarz, Ortsteil Karow, Ortsteil Hof Lalchow, 
Ortsteil Klebe, Ortsteil Leisten, Ortsteil Quetzin, Ortsteil und Reppentin.  
  
 
(2) Die AbgrenzungEinteilung des Gemeindegebietes inkl. der Ortsteile ergibt sichist aus der 
beigefügten Übersichtskarte ersichtlich, welche Bestandteil dieser Satzung ist. (Anlage 3).)  
 
(2) In den Ortsteilen Karow und Leisten wird eine gemeinsame Ortsteilvertretung nach Maßgabe 
des Abs. 3 gebildet. Die Mitglieder der Ortsteilvertretung führen die Bezeichnung Ortsteilvertreter 
oder Ortsteilvertreterin. Die oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung Vorsitzender der 
Ortsteilvertretung oder Vorsitzende der Ortsteilvertretung.  
 
(3) Für die Ortsteile Karow und Leisten (vertretende Ortsteile: Karow/Leisten) wird die gemeinsame 
Ortsteilvertretung wie folgt gebildet.  
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Sie besteht aus 2 Mitgliedern, je einer Vertreterin oder einem Vertreter des Ortsteil Karow und 
einer Vertreterin oder einem Vertreter des Ortsteil Leisten. Wenn keine Vertreterin oder kein 
Vertreter aus den einzelnen Ortsteilen benannt werden kann, können entsprechend weitere 
Vertreter aus den anderen Ortsteilen benannt werden.  
Mitglieder der Ortsteilvertretung können Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, sowie Mitglieder der Stadtvertretung sein. 
Die Ortsteilvertretung wird spätestens drei Monate nach der Kommunalwahl durch die 
Stadtvertretung besetzt. 
Die Besetzung erfolgt nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren.  
 
(4) Die Ortsteilvertretung vertritt die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner des  
Ortsteils gegenüber der Stadtvertretung. Sie fördern die Beziehungen der Einwohnerinnen und 
Einwohner des Ortsteils zur Stadtvertretung und der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister und 
pflegen die Kontakte zu allen im Ortsteil ansässigen Vereinen, Institutionen und sonstigen 
demokratischen Vereinigungen.  
  
Die Ortsteilvertretung entscheidet zur Förderung und Erhaltung des örtlichen Brauchtums und des 
kulturellen Eigenlebens in den Ortsteilen Karow und Leisten über die Vergabe eines Budgets.  
 
(5) Die Ortsteilvertretung ist zu allen wichtigen Belangen des Ortsteils vor der ersten Beratung in 
den Fachausschüssen zu hören. Die Ortsteilvertretung soll sich innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang des Ersuchens der Stadtvertretung, ihrer Ausschüsse oder des Bürgermeisters zum Inhalt 
des Ersuchens äußern. Sofern die Ortsteilvertretung keine Stellungnahme innerhalb dieser 
genannten Frist abgibt, gilt die Anhörung als beendet.  
Die Stadtvertretung und den Hauptausschuss betreffende Dringlichkeitsvorschriften bleiben 
unberührt.  
 
Zu den wichtigen Belangen gehören insbesondere:  

1. Planung und Durchführung von Investitionsvorhaben in den Ortsteilen Karow und Leisten  
2. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes sowie von 

Satzungen nach dem Baugesetzbuch, soweit sie sich auf die Ortsteile Karow und Leisten 
erstrecken,  

3. die Einrichtung, Übernahme, wesentliche Änderungen und Aufhebung von öffentlichen 
Einrichtungen in den Ortsteilen Karow und Leisten  

4. der Ausbau und Umbau sowie die Benennung und Umbenennung von Straßen, Wegen und 
Plätzen  

5. die Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen der Gemeinde, soweit 
es in den Ortsteilen Karow und Leisten gelegen ist,  

6. die Änderung von Grenzen der Ortsteile.  
 
Darüber hinaus erhält die Ortsteilvertretung folgende Aufgaben:  

7. Mitwirkung bei der Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- oder Ausbau von 
Straßen, Wegen und Plätzen, deren Bedeutung über die Ortsteile Karow und Leisten nicht 
hinausgehen, einschließlich deren Beleuchtungseinrichtungen, auf der Grundlage der 
jeweiligen Haushaltssatzung.  

8. Unterstützung der Löschgruppe Karow der Freiwilligen Feuerwehr Plau am See  
9. Vorschläge zur Gestaltung des Ortsbildes  
10. Förderung von traditionellen Veranstaltungen in den Ortsteilen Karow und Leisten  
11. Unterrichtung der Verwaltung zu – berechtigten 

a) Wünschen, Anliegen und Beschwerden der Einwohner,  
b) sowie bei Mängeln, Schäden und Missständen in den gemeindlichen Einrichtungen und 

gemeindlichem Vermögen  
12. Kontaktpflege mit den Vereinen der Ortsteile  
13. Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung überbringt im Einverständnis mit dem Bürgermeister 

Glückwünsche bei Geburtstagen.  
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(6) Die oder der Vorsitzende der Ortsteilvertretung hat das Recht, in Angelegenheiten der Ortsteile 
Anträge an die Stadtvertretung zu stellen. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der 
Ortsteilvertretung kann in Sitzungen der Stadtvertretung, in denen Anträge der Ortsteilvertretung 
behandelt werden, das Wort verlangen.  
 
(7) Die Sitzungen der Ortsteilvertretung sind öffentlich. Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gilt § 

5 Abs. 2 der Hauptsatzung entsprechend.  

 
 
(8) Die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen können Einwohnerversammlungen für den Ortsteil 
einberufen. Zu diesen ist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister einzuladen.  
 

§ 3  
 Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner  

Der 
(1) (1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beruft durch öffentliche Bekanntmachung 
mindestens einmal im Jahr eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt ein. Die 

EinwohnerversammlungDie Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner kann auch begrenzt auf 
Ortsteile durchgeführt werden.  
 
(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Versammlung der Einwohnerinnen und 
Einwohner in 
(2) Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der StadtvertretersitzungStadtvertretungssitzung 
behandelt werden müssen, sollen dieser durch die Stadtverwaltung in einer angemessenen Frist zur 
Beratung vorgelegt werden.  
 
(3) (3) Die Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, sowie 
natürliche und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke 
besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben, erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde 
im öffentlichen Teil der Stadtvertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung und an 
die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen, sowie im öffentlichen Teil der 
Ausschusssitzungen Fragen an alle Ausschussmitglieder zu stellen und Vorschläge oder 
Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf 
die Beratungsgegenstände (Tagesordnung) der nachfolgenden Sitzung der Stadtvertretung und 
der Ausschüsse beziehen. Für die Fragestunde in der Stadtvertretersitzung ist eine Zeit bis zu 30 
Minuten und für die Ausschüsse von bis zu 15 Minuten vorzusehen.   
Der 
(4) (4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der 
Sitzung der Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu berichten.  
  

§ 4  
 Stadtvertretung  

 
(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die Bezeichnung 
(1) Stadtvertreterin oder Stadtvertreter.  
Der 
(2) (2) Die oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung Bürgervorsteherin 
oder Bürgervorsteher.  
 
(3) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Bürgervorsteherin oder den Bürgervorsteher, 
sowie einen ersten und einen zweiteneine erste und eine zweite Stellvertretung der oder des 
Vorsitzenden. 
 
(3) (4) Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter des Bürgervorstehers. der oder des Vorsitzenden 
werden durch Mehrheitswahl bestimmt. 
  

§ 5  
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 Sitzungen der Stadtvertretung  
 
(1) (1) Die StadtvertretersitzungenStadtvertretungssitzungen sind öffentlich.  
 
(2) (2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:  

1. 1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen , 
2. 2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner , 

3. Vergabe von Aufträgen  

4. 3. Grundstücksgeschäfte , 
5. 4. Rechnungsprüfungsangelegenheiten, außer dem Abschlussbericht.  

Sollten keine überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen 
Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten zu dender Ziffern 1-43 in öffentlicher 
Sitzung zu behandeln.  
Während der Sitzungen 
(3) Anfragen von Mitgliedern der Stadtvertretung können mündliche Anfragen von Stadtvertretern an 

densollen spätestens drei Arbeitstage vor der 
(3) Sitzung bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gestellteingereicht werden. Sofern 

dieseMündliche Anfragen während der Stadtvertretungssitzung sollen, sofern sie nicht in der 
Sitzung selbst beantwortet werden können, sollen diese, spätestens innerhalb von vierzehn Tagen 
schriftlich beantwortet werden. Ausgeschlossen von mündlichen Anfragen sind solche Anfragen, 
die lediglich prognostische Erwartungen abverlangen. Die Einwohnerfragestunde steht den 
Mitgliedern der Stadtvertretung für ihre Anfragen nicht zur Verfügung. 
Schriftliche Anfragen von Stadtvertretern an den Bürgermeister sollen innerhalb von 14 Tagen beantwortet 

werden.  

(4) Die Geschäftsführung und die Handhabung der Ordnung in der Stadtvertretersitzung regelt die 

Geschäftsordnung.  

  
§ 6 

 Aufgabenverteilung / Hauptausschuss  
 
(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem hauptamtlichen 

Bürgermeister als Vorsitzendem  
(1) sechs Stadtvertreter an. Es werden keine stellvertretenden Mitglieder gewählt. der Stadtvertretung an. 
Die Fraktionen und Zählgemeinschaften benennen neben diesen sechs Mitgliedern, weitere sechs 
Mitglieder der Stadtvertretung als stellvertretende Hauptausschussmitglieder. 
 
(2) (2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle 
Entscheidungen, die nicht nach § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige Angelegenheiten der 
Stadtvertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister übertragen werden. Darüber hinaus sind dem Hauptausschuss gemäß § 36 
Abs. 2 die Aufgaben, welche sonst dem Finanzausschuss obliegen, also das Finanz- und 
Haushaltswesen, die Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstigen Abgaben, übertragen. Davon 
unberührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gesetzlich übertragenen 
Aufgaben, insbesondere die Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
Davon unberührt bleiben die dem Bürgermeister gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Geschäfte 

der laufenden Verwaltung.  

Der 
(3) (3) Dem Hauptausschuss trifftwird gem. § 22 Abs. 4 KV M-V die Befugnis übertragen, bis zu 
folgenden Wertgrenzen Entscheidungen nach § 22 Absatz 4 KV M-V zu Verfügungen über städtisches 
Vermögen zu treffen: 
zur Genehmigung von Verträgen der Stadt mit Mitgliedern der Stadtvertretung 

1. Erwerb und der Ausschüsse sowie mit dem BürgermeisterVeräußerung von beweglichen Sachen, 
Forderungen und leitenden Mitarbeitern der Stadt und mit natürlichen oder juristischen Personen oder 

Vereinigungen, die durch die vorgenannten Personen vertreten werden ( anderen Rechten innerhalb der 
Wertgrenze von 20.000,- € bis 40.000,- €, 
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2. Erwerb, Veräußerung, Belastung oder Schenkungen von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten von 5.000,- € bis 50.000,- €, bei Erbbaurechten ist der 
maßgebliche Wert der Verkehrswert des betroffenen Grundstücks, 
 

3. Abschluss von Miet-nach § 38 Abs. 6 Satz 6 und 7 KV M-V) bei Pachtverträgen von 10.000,- € 
bis 25.000,- € Jahresmiete bzw. - pacht pro Jahr bei einem Abschluss von 

a) befristeten Verträgen mit einer Festlaufzeit von mehr als drei Jahren oder 
b) unbefristeten Verträgen, die seitens der Stadt nicht mit einer Frist von längstens 

sechs Monaten zum Ende eines Jahres gekündigt werden können, 
 

4. Hingabe von Darlehen die innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt werden bis 
100.000,- €,  
 

5. Bürgschafts- und Gewährsverträge, die Bestellung von Sicherheiten sowie wirtschaftlich 
gleich zu achtende Rechtsgeschäfte von 5.000,- € bis 25.000,- € 
 

6. Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes von 1.000.000,- € bis 2.500.000,- 
€ 
 

7. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen im 
Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V von 100,- € bis 1.000,- €, 
 

1.8. Genehmigung von Verträgen mit Mitgliedern der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der 
Ortsteilvertretung sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und mit leitenden 
Bediensteten der Stadtverwaltung die auf einmalige Leistungen gerichtet sind, innerhalb 
einer Wertgrenze von 5.000,- EURO€ bis 25.000,- EURO€ sowie bei wiederkehrenden 
Leistungen innerhalb einer Wertgrenze von 2.500,- EURO€ bis 5.000,- EURO€ pro Monat,. 
Dies gilt auch für Verträge, welche die Stadt mit natürlichen und juristischen Personen oder 
Vereinigungen, die durch den im ersten Halbsatz vertretenen Personenkreis vertreten 
werden, zu schließen beabsichtigt.  
bei 

(4) Dem Hauptausschuss wird gem. § 22 Abs. 4 KV M-V die Befugnis übertragen, bis zu folgenden 
Wertgrenzen Entscheidungen zu der städtischen Haushaltswirtschaft zu treffen: 
 

2.1. Zustimmung zu überplanmäßigen AusgabenAufwendungen innerhalb einer Wertgrenze von 
10 – 20 % der betreffenden Haushaltsstelle, jedoch mehr als 5.000,- EURO€ und nicht mehr 
als 25.000,- EURO sowie bei außerplanmäßigen Ausgaben innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,- EURO 

bis 25.000,- EURO je Ausgabefall, €, dies gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen. 
3. bei Veräußerungen, Belastung oder Schenkungen von Grundstücken innerhalb einer Wertgrenze von 

5.000,- EURO bis 50.000,- EURO, bei Hingabe von Darlehen die innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt 

werden bis zu 100.000,- EURO, sowie bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des  

Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 1 bis 2,5 Mio EURO,  

4. bei der Übernahme von Bürgschaften, dem Abschluss von Gewährverträgen, der Bestellung sonstiger 

Sicherheiten für Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte von 5.000,-  

EURO bis zu einer Wertgrenze von 25.000,- EURO,  

5. beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen, insbesondere bei Erschließungsverträgen und 

Durchführungsverträgen zu Vorhaben- und Erschließungsplänen bei Verträgen von 50.000,- EURO bis 500.000 

EURO.  

(4) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 44 Abs. 4 KV M-V zur Annahme und Vermittlung von 

Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen in den Wertgrenzen von 100 € bis höchstens 1.000 €  

(5) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes trifft der Hauptausschuss Entscheidungen innerhalb einer 

Wertgrenze von 25.000,- EURO bis 100.000,- EURO.  

 
2. Zustimmung zu außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000,- € bis 

25.000,- € je Ausgabenfall, dies gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen. 
 

(5) Der Hauptausschuss entscheidet über die folgende baurechtliche Angelegenheiten: 
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(6)1. Erteilung oder Versagung des gemeindlichen Einvernehmens zur Genehmigung der 
Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum in Gebieten mit 
Fremdenverkehrsfunktion (§ 22 Abs. 1 S. 1, Abs. 5 BauGB). Vor seiner Entscheidung soll der 

Hauptausschuss eine Stellungnahme des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau- und Infrastruktur und 

Umwelt einholen.Vor seiner  
Entscheidung soll der Hauptausschuss eine Stellungnahme des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Bau, Infrastruktur und Umwelt einholen. 

 
2. Abschluss von Erschließungsverträgen und Durchführungsverträgen zu Vorhaben und 

Erschließungsverträgen bis zu einer Wertgrenze von 50.000,- € bis zu 500.000,- €, bei der 
Wertbemessung bleiben die Baukosten für Hochbaukosten des Vorhabenträgers außer 
Betracht, 
 

3. Abschluss sonstiger städtebaulicher Verträge von 50.000,- € bis zu 500.000,- €. Bei 
Dauerschuldverhältnissen und wiederkehrenden Leistungen bestimmen sich die 
Wertgrenzen nach dem Jahresbetrag der Leistungen. 

 
(6) Für die Anwendung der jeweiligen Wertgrenzen nach dieser Hauptsatzung ist der von der Stadt 
bzw. von der oder den anderen Vertragsparteien zu zahlende Netto-Betrag maßgebend. Bei 
Dauerschuldverhältnissen und bei Verträgen über wiederkehrende Leistungen bildet der jeweilige 
durchschnittliche Jahresbetrag den maßgebenden Betrag für die Anwendung der Wertgrenze.  
 
(7) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen bei Personalentscheidungen 
(7) nach § 38 Abs. Der  Hauptausschuss  entscheidet  im  Einvernehmen  mit  dem 

 Bürgermeister  in Personalangelegenheiten über die Ernennung, Beförderung und Entlassung von 

Beamten und bei Angestellten über die Einstellung, Umgruppierung und Kündigung ab der Entgeltgruppe 10 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD).“  

2 Satz 5 KV M-V. 
 
(8) (8) Die Stadtvertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Abs. 12 bis 7 zu 
unterrichten.  
 
(9) (9) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind öffentlich. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend.  
  

§ 7 

 Beratende Ausschüsse  
(1) Es werden folgende ständigeund weitere Ausschüsse 

 
(1) Die  Ausschüsse der Stadtvertretung setzen sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, aus 
sieben Mitgliedern, davon mindestens vier Mitgliedern der Stadtvertretung und bis zu drei 
sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern, zusammen. Die Fraktionen und 
Zählgemeinschaften benennen neben diesen sieben Personen, weitere sieben Personen als 
stellvertretende Ausschussmitglieder. 
 
(2) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet: 1 
 
2.1 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und, Infrastruktur und Umwelt Zusammensetzung:  
Aufgaben: 

− Gemeinde- Flächennutzungsplanung, -entwicklung,  

− Bau und Bauleitplanung,  

− Verkehr-, Hoch-, Tief- und Straßenbauangelegenheiten 

− Denkmalpflege,  

− Probleme der Kleingartenanlagen 
Umweltschutzsieben Mitglieder, davon bis zu drei sachkundige Einwohner 

Aufgaben:  

− Stadtplanung, Bauvorhaben,  
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− Landschaftspflege 

− Digitalisierung –  
 

- 2Umweltschutz 1.2 Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe Zusammensetzung:  
sieben Mitglieder, davon bis zu drei sachkundige Einwohner Aufgaben:  

Aufgaben: 

-− Förderung des Tourismus (Umsetzung des Tourismuskonzeptes)  

-− Grundsatzfragen der Erhebung und Verwendung der Kur- und Fremdenverkehrsabgaben, 
sowie aller städtischen Mittel, die für diesen Bereich vorgesehen sind  

- Förderung der gewerblichen Wirtschaft  

− Wirtschaftsförderung 

-− Ansiedlung von Gewerbebetrieben  

-− Entwicklung der Infrastruktur eines Erholungs- und Luftkurortes.  
1 

2.3 Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport 
Zusammensetzung:  
Aufgaben:sieben Mitglieder, davon bis zu drei sachkundige Einwohner  
Aufgaben:  

− Schulangelegenheiten, -  

− Kultur-, Kunst- und Heimatpflege, -  

-− Patenschaften, Städtefreundschaften  

− Jugendhilfe, Jugendförderung, Jugendzentrum ,- , 

-− Sportförderung und –entwicklung  

− Seniorenanliegen, -  

-− Recht, Ordnung, Sauberkeit  
(2)  

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse nach Abs. 2 sind öffentlich. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Rechnungsprüfungsausschuss 
Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 5 KV M-V wird ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. Dieser setzt 
sich aus drei Mitgliedern, davon mindestens 2 Mitgliedern der Stadtvertretung und bis zu einer 
sachkundigen Einwohnerinnen oder einem sachkundigen Einwohner, zusammen. Die Fraktionen 
und Zählgemeinschaften benennen neben diesen drei Personen, weitere drei Personen als 
stellvertretende Ausschussmitglieder. 
Zusammensetzung:  

drei Mitglieder, davon bis zu ein sachkundiger Einwohner Der Rechnungsprüfungsausschuss tagt 
nichtöffentlich. 
 
Aufgaben: 
Aufgaben:  

- - Prüfung der Jahresrechnung, -  
- Begleitung der Haushaltsführung  

 
(5) Mitglieder der Stadtvertretung, die keiner Fraktion angehören oder sich keiner 
Zählgemeinschaft angeschlossen haben, haben das Rede- und Antragsrecht in einem beratenden 
Ausschuss ihrer Wahl. Diese Wahlentscheidung ist am Anfang der Wahlperiode der Vorsitzenden 
der Stadtvertretung oder dem Vorsitzenden der Stadtvertretung anzuzeigen. 
 

§ 7a 
(3) SeniorenbeiratEs werden für die Ausschüsse keine stellvertretenden Mitglieder gewählt.  

Die Sitzungen der Ausschüsse nach Abs.  
 
(4) (1) Nr. 1.1 – Nr. 1.3 sind öffentlich. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend.  

Die Sitzungen Auf der Grundlage des Rechnungsprüfungsausschusses nach Abs. (2) sind nicht öffentlich.  
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 § 8 Seniorenbeirat  
In der Stadt Plau am See arbeitet§ 41a Kommunalverfassung M-V wird ein Seniorenbeirat auf der Grundlage 

einer durch die Stadtvertretung der Stadt Plau am See gebildet.beschlossenen Satzung.  
Das Anliegen des Seniorenbeirates besteht darin, die Der Seniorenbeirat fördert den Erfahrungsaustausch, 
die Meinungsbildung und die Koordinierung der Anliegen von Senioren. Der Beirat hat die 
Solidarität zu wahren und zu fördern. Er soll sich als Schnittstelle der Generationen verstehen. 
 
Aufgaben:  

− Wahrnehmung der Interessen und Belange der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger wahrzunehmen. 

älterer Menschen 

− Er unterstützt den Bürgermeister und dieBeratung und Unterstützung der Bürgermeisterin / des 
Bürgermeisters und der Stadtvertretung bei der politischen Entscheidungsfindung. Der 

Seniorenbeirat informiert den Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, Kultur, Jugend, Senioren und Sport 

sowie einmal im Jahr die Stadtvertretung über seine Arbeit.  
 
(2) Der Seniorenbeirat setzt sich aus 7 Einwohnern der Stadt Plau am See, die Mitglieder in 
Vereinen, Verbänden, Selbsthilfeorganisationen und Initiativen sind, sowie Einzelpersonen, welche 
die Interessen der Seniorinnen und Senioren vertreten, zusammen. 
 
(3) Der Seniorenbeirat arbeitet auf der zusätzlichen Grundlage einer von der Stadtvertretung 
beschlossenen Satzung. 
 
(4) Die Besetzung des Seniorenbeirates erfolgt nach demokratischen Grundsätzen. Die Mitglieder 
des Seniorenbeirates werden von den wahlberechtigten Senioren der Stadt in einer 
Wahlversammlung gewählt. Näheres regelt die Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Plau am 
See. Der Seniorenbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Amtsperiode entspricht der 
Wahlperiode der Stadtvertretung. 
 
(5) Der Seniorenbeirat berät die Stadtvertretung und ist in Entscheidungen bei Angelegenheiten, 
die die Seniorinnen und Senioren betreffen, anzuhören. Er hat in den Fachausschüssen bzw. in 
der Stadtvertretung Rede- und Antragsrecht. Die Einwohner der Stadt können sich mit ihren 
Belangen an den Beirat wenden, um Fragen und Probleme zu klären und Lösungen zu 
konkretisieren.  
 
(6) Der Seniorenbeirat erstattet dem fachlich zuständigen Ausschuss einmal jährlich Bericht über 
seine Arbeit. 
 
(7) Die Sitzungen des Seniorenbeirats finden öffentlich statt. Der § 5 Abs. 2 dieser Satzung findet 
entsprechend Anwendung.  
 

§ 8 
Wesentlichkeits- und Erheblichkeitsgrenzen für Nachtragshaushaltssatzungen 

(§ 48 KV M-V) 
 
Für den Fall einer nach § 48 KV M-V zu erlassenden Nachtragshaushaltssatzung werden folgende 
Bestimmungen getroffen:  
 

1. Die Überschreitung der Wertgrenze von 1 % aller Aufwendungen und  
Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V.  
 

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages 
im Ergebnishaushalt über einem Betrag von 1 % der Gesamtaufwendungen oder die 
Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um mehr als 10 %, soweit dies den 
Betrag von 50.000,- € übersteigt.  

 
3. Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt im 

Finanzhaushalt die Entstehung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und 
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Auszahlungen von mehr als 1 % aller laufenden Auszahlungen oder die Erhöhung eines 
bestehenden negativen Saldos um mehr als 100.000,- €.  
 

Als geringfügig und unabweisbar im Sinne vom § 48 Abs. 3 Nr.   

4. 1 KV M-V sind Auszahlungen für ungeplante Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen und Aufwendungen und Auszahlungen für  
Instandsetzungen an Bauten und Anlagen anzusehen, die im Einzelfall einen  
Betrag von 50.000,- € und in ihrer Gesamtheit 150.000,- € nicht überschreiten.  
 

5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan 
als geringfügig, wenn sie 1,0 Vollzeitäquivalente (VZÄ) der in der jährlichen 
Haushaltssatzung ausgewiesenen Stellenzahl nicht übersteigt.  
 
Weiterhin gelten als geringfügig Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 2 KV M-V alle 
Einstellungen des Kinderhortes, die aufgrund des gesetzlichen Betreuungsschlüssels im 
Bereich des Hortes vorgenommen werden.   

 
§ 9 

 Bürgermeisterin / Bürgermeister  
Der 
(1) (1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für die Dauer von sieben Jahren 
gewählt.  
Der 
(2) (2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der 

Wertgrenzenfolgenden Wertgrenze des § 6 Abs. 3, Abs. 4, Abs. 5 Nr. 2 – Nr. 3 dieser  

Hauptsatzung. Der Bürgermeister entscheidet über die Vergabe von Aufträgen nach der UVgO (Liefer-u. 

Dienstleistungen, auch Planungsleistungen) bis zum Wert von 80.000,- EURO und nach der VOB bis zum Wert von 

250.000,- EURO.  
Erklärungen 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen gem. § 22 Abs. 4a KV MV 
über die Einleitung und Ausgestaltung des Vergabeverfahrens unterhalb der folgenden 
Wertgrenze: 

1. Bauleistungen (bis zu 250.000,- €), 
2. Liefer- und Dienstleistungen (bis zu 80.000,- €), 
3. freiberufliche Leistungen (über 125.000,- €). 

 
(3) (4) Verpflichtungserklärungen der Stadt im Sinne des § 38 Abs. 6 KV M-V bis zu einer 
Wertgrenze von 7.500,- EURO€ bzw. von 2.500,- EURO pro Monat bei wiederkehrenden 
Verpflichtungen von 2.500,- € pro Monat können von demder Bürgermeisterin oder vom 
Bürgermeister allein oderbzw. durch eine oder einen von ihr oder ihm beauftragten 

Bedienstetenbeauftragte bedienstete Person in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei 
Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000,- EURO. €. 
(4) Der Bürgermeister entscheidet in Personalangelegenheiten bei Beschäftigten über die Einstellung, 

Umgruppierung und Kündigung unter der Entgeltgruppe 10 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 

(TVöD).  

Der Bürgermeister ist auch 
(5) Für die Anwendung der jeweiligen Wertgrenzen nach dieser Hauptsatzung ist der von der Stadt 
bzw. von der oder den anderen Vertragsparteien zu zahlende Netto-Betrag maßgebend. Bei 
Dauerschuldverhältnissen und bei Verträgen über wiederkehrende Leistungen bildet der jeweilige 
durchschnittliche Jahresbetrag den maßgebenden Betrag für die Anwendung der Wertgrenze.  
 
(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über 

• das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB (Ausnahme von der Veränderungssperre), 

• das Einvernehmen nach § 22 Abs. 5 BauGB (Teilungsgenehmigung in Gebieten mit 
Fremdenverkehrsfunktion), 

• das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben) 

• die Genehmigungen nach § 144 Abs. 1 und 2 BauGB, 
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• die Genehmigung nach § 173 Abs. 1 BauGB, 

• die Anordnung von Maßnahmen nach § 176 Abs. 1, § 177 Abs.1, § 178 und § 179 
Abs. 1 BauGB. 

(5) Sie oder er ist zuständig, wenn das Vorkaufsrecht der Stadt (§§ 24 ff. BauGB) nicht ausgeübt 
werden soll. Sofern von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht wird, bleibt es bei den  
Regelungen des § 6 Abs. 2 und soll. Zu den Entscheidungen nach Satz 1 soll die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister die 
Stellungnahme des Bauausschusses einholen. 
 
(7) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder Vermittlung 
von Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen unter 100,- €. 
 
(8) Die Bürgermeisterin oder der3 Nr. 2, § 9 Abs. 2 S. 1. Er unterrichtet die Stadtvertretung fortlaufend 

über die getroffenen Maßnahmen.  

(6) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen zu Stundungen und Niederschlagung von 
Forderungen der Stadt bei Einzelbeträgen bis zu 25.000,- EURO€ und beim Erlass von 
Forderungen der Stadt bei  Einzelbeträgen bis zu 5.000 EURO. ,- €. 
Der  
(7) (9) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder Vermittlung 

von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 44 Abs. 4 KV M-V bis 99,99 €.  

(8) Der  Bürgermeister  erhält  eine  monatliche  Aufwandsentschädigung  nach  der 

Kommunalbesoldungslandesverordnung. in Höhe von 120,- €. 
  

 
 

§ 10 Stellvertreter  
 Stellvertretung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters  

 
(1) Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters  
(1) führen die Bezeichnung Erster Stadtrat oder Erste Stadträtin, bzw. Zweiter Stadtrat oder 
Zweite Stadträtin.  
Der 
(2) (2) Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung pauschal in Höhe von 200,00 €. Der,- €, die zweite Stellvertreterin oder der 
zweite Stellvertreter erhält eine monatlichmonatliche Aufwandsentschädigung pauschal in Höhe von 
100,00 €. ,- €. 
  

§ 11  
 Gleichstellungsbeauftragte  

 
(1) (1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig. Sie wird durch die Stadtvertretung 
bestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt mit Ausnahme der Regelung in § 41 Abs. 5 KV 
M-V der Dienstaufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.  
 
(2) (2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gemeinde beizutragen.  
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:  

1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für die Gleichstellung von 
Männern und Frauen  

2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Gemeinde  
3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, 

um frauenspezifische Belange wahrzunehmen.  
4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse 

des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen.  
 

(3) DerDie Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen 
ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, 
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Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind 
ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie 
Auskünfte zu erteilen.  
  

 § 12 Ortsteilvertretung  
Entschädigungen 

 
(1) Es wird folgende Ortsteilvertretung gebildet:  

Name der Ortsteilvertretung: Karow/Leisten (vertretene Ortsteile: Karow/Leisten) (2) Der 

Ortsteilvertretung gehören insgesamt zwei gewählte Bürger an.  

(3) Der  Vorsitzende  der  Ortsteilvertretung  führt  die  Bezeichnung 

 „Vorsitzender  der  

Ortsteilvertretung“.  

(4) Die Sitzungen der Ortsteilvertretung sind öffentlich. Für den Ausschluss der 

Öffentlichkeit gilt § 5 Abs. 2 der Hauptsatzung entsprechend.  
  

 § 13 Aufgaben der Ortsteilvertretung  
(1) Die Ortsteilvertretung berät die Stadtvertretung und den Bürgermeister in allen für die entsprechenden 

Ortsteile wichtigen Angelegenheiten. Sie wird zu allen für die Ortsteile wichtigen Angelegenheiten vor der 

ersten Beratung in den Fachausschüssen angehört.  

Die Ortsteilvertretung soll sich innerhalb von drei Wochen nach Zugang des Ersuchens der 
Stadtvertretung, ihrer Ausschüsse oder des Bürgermeisters zum Inhalt des Ersuchens äußern. 
Sofern die Ortsteilvertretung keine Stellungnahme innerhalb dieser genannten Frist abgibt, gilt die 
Anhörung als beendet.  
Die Stadtvertretung und den Hauptausschuss betreffende Dringlichkeitsvorschriften bleiben 
unberührt.  
(2) Die Ortsteilvertretung hat das Recht, in Angelegenheiten der Ortsteile Anträge an die Stadtvertretung zu 

stellen. Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung kann in Sitzungen der Stadtvertretung, in denen Anträge der 

Ortsteilvertretung behandelt werden, das Wort verlangen.  

(3) Die Ortsteilvertretung hat insbesondere folgende Aufgaben:  

1. sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden der Einwohner zu befassen  

2. die im Ortsteilbereich tätigen Institutionen, Vereine, Initiativen, Parteien und sonstigen demokratischen 

Vereinigungen im Sinne eines Interessenausgleichs anzuhören.  
(4) Die Ortsteilvertretung entscheidet zur Förderung und Erhaltung des örtlichen 

Brauchtums und des kulturelle Eigenlebens in den Ortsteilen Karow und Leisten über die Vergabe eines 

Etats.  

(5)1. Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung kann Einwohnerversammlungen für den 

Ortsteil einberufen, zu denen der Bürgermeister einzuladen ist.  
(6)1. Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung überbringt im Einverständnis mit dem 

Bürgermeister Glückwünsche bei Geburtstagen.  
  

 § 14 Wahl der Ortsteilvertretung  
Die Ortsteilvertretung wird spätestens drei Monate nach der Kommunalwahl durch die 
Stadtvertretung besetzt. Es können nur Einwohner der Ortsteile Karow und Leisten oder als auch 

Mitglieder der Stadtvertretung in einer Einwohnerversammlung des Ortsteiles Karow/Leisten zur Wahl 

aufgestellt werden.  

Die Stadtvertretung wählt den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter.  

Die Stadtvertretung soll nach Möglichkeit die Ortsteilvertretung durch je einen Einwohner aus dem Ortsteil 

Karow und Ortsteil Leisten besetzen.  

  

 § 15 Entschädigung  
(1) Die Stadt gewährt Entschädigungen bzw. Sitzungsgeld für ehrenamtliche Tätigkeit nach 

Maßgabe der Landesverordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Landkreisen, 
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Verwaltungsgemeinschaften, Verwaltungsämtern, Ämtern und Zweckverbänden ehrenamtlich tätigen 

Bürgerinnen und Bürger (EntschVO).  

(2) Der Bürgervorsteher erhält für seine besondere Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 

von 300,00 €.  

Für den Stellvertreterder Bürgervorsteherin oder des Bürgervorstehers wirdals Vorsitzenden der 
Stadtvertretung in Höhe von 300,- € im Monat, der oder dem Fraktionsvorsitzenden in Höhe von 
160,- € im Monat. 
 
(3) Die Stellvertretungen erhalten für seine besondere Tätigkeit je nachdie Dauer der Vertretung 

eine entsprechendefunktionsbezogene Aufwandsentschädigung gemäß Satz 1. Dafür 

erhalten sie jeden Tag 1/30tel der monatlichen funktionsbezogenen 

Aufwandsentschädigung bis zur Höhe der monatlichen . Für die vertretene Person kann die 

eigene Aufwandsentschädigung des Bürgervorstehers gewährt.  

(4) Fraktionsvorsitzende erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 160,00 €.  

(5) Stellvertreter von Fraktionsvorsitzenden wird bei Verhinderung des Fraktionsvorsitzenden für ihre besondere 

Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung je nach für die Dauer der Vertretung bis zur Höhe der Aufwandsvergütung 

des Fraktionsvorsitzenden gewährt. Stellvertretung entfallen. 
 
(2) Die StadtvertreterMitglieder der Stadtvertretung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen  

− der Stadtvertretung, an Sitzungen  

− der Ausschüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und an Fraktionssitzungen  

− der Fraktionen 
(6) ein Sitzungsgeld in Höhe von 40,00 €. Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein 

Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird auf jährlich 12 beschränkt.  

(7) Ausschussvorsitzenden oder deren Vertretern wird für jede von ihnen geleitete Sitzung ein Sitzungsgeld in 

Höhe von 60,00 € gewährt.  

(8) Die Stadtvertreter erhalten ,- € und einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 15,00 EURO. ,- €. 
Der Sockelbetrag entfällt, sofern den Mitgliedern der Stadtvertretung auch eine funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung gezahlt wird. 
Sachkundige  
(3) Die sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwohner erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 40,- 
€ für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüssedes Ausschusses, in dieden sie gewähltbestimmt 
worden sind, und für die Teilnahme an Fraktionssitzungen. 
 
(4) Ausschussvorsitzende oder ihre Stellvertreter erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 40,00 €.60,- 
€ für die Leitung der Ausschusssitzung. 
 
(9) (5) Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird 
auf jährlich 12 beschränkt.  
 
(10) (6) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 130,00 €.  ,- €. 
 
(11) (7) Der oder die Vorsitzende der Ortsteilvertretung erhält für seine oder ihre besondere 

Tätigkeit eine monatliche  

Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00,- €. Das weitere Mitglied der Ortsteilvertretung erhält 
für die Teilnahme an den Sitzungen der Ortsteilvertretung ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €.  

(12) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandentschädigungen für eine Tätigkeit als Vertreter der Stadt in 

Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts (z.B. der kommunalen Wohnungsgesellschaft) 

sind an die Stadt abzuführen, soweit sie 100,00 € je Sitzung oder 1.200,00 € je Kalenderjahr überschreiten und nicht 

Aufwendungen ersetzen, die nachweislich für diese Tätigkeit entstanden sind.,- €.  
  

§ 16  
(8) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als Vertreterin 
oder Vertreter der Stadt in der Versammlung der Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder 
ähnlichem Organ eines Unternehmens oder Einrichtung des privaten Rechts (kommunale 
Wohnungsgesellschaft) ist an die Stadt abzuführen, soweit sie monatlich 100,- € überschreiten, 
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aus einer Tätigkeit im Aufsichtsrat solcher Unternehmen oder Einrichtungen, soweit sie 250,- €, bei 
deren Vorsitzenden und Vorständen bzw. Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern 500,- € 
überschreiten. 
 

§ 13 
 Öffentliche Bekanntmachungen Bekanntmachung 

 
(1) (1) Satzungen undsowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Plau am See 

sowie, die durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, soweit es sich nicht um solche nach § 3 

Baugesetzbuch (BauGB auszulegende Unterlagen) handelt, werden im Internet , zu erreichen über den 
Link/Button „Ortsrecht“ über die Homepage der Stadt unter der Adresse www.stadt-plau-am-see.de 

www.stadt-plau-am-see.de öffentlich bekannt gemacht.  
Das Ortsrecht ist über den Link/Button „Ortsrecht“ zu erreichen. Daneben kann sich jedermann die Satzungen der 

Stadt bei derUnter der Bezugsadresse Stadt Plau am See, Markt 2, 19395 Plau am See, gegen 

Entgeltkann sich jedermann Satzungen der Stadt kostenpflichtig zusenden lassen. Textfassungen 
von allen Satzungen der Stadt werden zur Mitnahme am Sitz der Verwaltung in der Dammstraße 
33 bzw. Markt 2, 19395 Plau am See, während der Öffnungszeiten bereitgehalten und liegen zur 
Mitnahme dort aus.  
Einladungen zu den Sitzungen der Stadtvertreter und ihrer AusschüsseDie Bekanntmachung und Verkündung 
ist mit Ablauf des 1. Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im 
Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird in der Bekanntmachung vermerkt. 
 
(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche  
Bekanntmachungen sind über den Link/Button „Bekanntmachungen“ zu erreichen.  

Satzungen sowie öffentliche Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften des  
(2) BauGB erfolgen durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Plau am 

See mit der Bezeichnung „Plauer Zeitung.“ Die “. Das Amtsblatt „Plauer Zeitung“ erscheint 

monatlich und wird inkostenlos an alle Haushalte im Gebiet der Stadt geliefert.  

Sie kannPlau am See verteilt. Daneben ist sie einzeln oder im Abonnement bei der Stadt Plau am 
See, Am Markt 2, 19395 Plau am See bezogen werden.zu beziehen. Die Bekanntmachung und 
Verkündung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt. Die zusätzlichen 
Internetbekanntmachungen nach den Vorschriften des BauGB erfolgen über die Internetseite 
www.stadt-plau-am-see.de . 
Die Bekanntmachung und Verkündigung ist mit dem Ablauf des ersten Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in 

der Form des Absatz 1 im Internet verfügbar ist.  
(3) (3) Dieser Tag wird in der Bekanntmachung vermerkt.  

(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen, soweit sie 

nicht nach Vorschriften des BauGB erfolgen, ist im Internet wie im Absatz 1 hinzuweisen. Die 
Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn 
und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu 
vermerken.  
Sind öffentliche  
(5) (4) Vereinfachte Bekanntmachungen in der gemäß Absatz 1-4 festgelegten Form infolge 

höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese erfolgen durch 

Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffentlichen. bzw. durch Auslegung im Rathaus. 

Die Aushangfrist beträgt 14 Tage. Die Veröffentlichung ist in der ortsüblichen Form nachzuholen, 

insofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.  

Die Bekanntmachungstafeln befinden sich an den Standorten:  

− Rathaus – Markt 2;  

− Amtsgebäude – Dammstraße 33  

− Reppentin – Gaarzer Weg 5;  

− Gaarz – Dresenower Weg 13;  

− Quetzin – Wilhelm-Pieck-Straße 2;  

− Klebe – Plauer Straße 3;  

− Heidenholz – Quetziner Straße 77;  

− Seeluster Bucht – auf dem Parkplatz Eichbaumallee neben der Bushaltestelle,  

− Appelburg – Millionenweg 16  
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− Karow - Karl Liebknecht Straße 43 B  

− Leisten - Kastanienallee 11  
 

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der Form des Absatzes 

1 bis Absatz 4 in Folge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so 

ist diese mit Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffentlichen. Die Aushangfrist beträgt 

14 Tage.   

 § 17 Sprachformen  
Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, in der männlichen  

Sprachform verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen Sprachform. § 18 In-Kraft-

Treten In diesen Fällen ist die Bekanntmachung in der Form nach Absatz 1 unverzüglich 
nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 
 
(6) Einladungen zu den Sitzungen der Stadtvertretungen und ihrer Ausschüsse werden unter dem 
Link/Button „Bekanntmachungen“ unter www.stadt-plau-am-see.de öffentlich bekannt gemacht. 
 
(7) Die Niederschriften über den öffentlichen Teil der Stadtvertretersitzungen sind über 
das Bürgerinformationssystem unter https://plau.sitzung-mv.de/public/ einzusehen. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese 
(1) Die Hauptsatzung tritt am 01.01.2023Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft . 
  

  

ausgefertigt:  

  

 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 24.03.2020 in der Fassung der 1. Änderung außer Kraft. 
 
Plau am See, den 23.11.2022  
  

 gez.  
 
 
Hoffmeister  L. S.  
Bürgermeister          

  

  

Die Satzung zur Änderung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt.  
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Anlagen zur Hauptsatzung der Stadt Plau am See vom 24.03.2020  11.12.2024 

Anlage 1 – Wappen  
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Anlage 2 – Fahne  
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Anlage 3 – Karte der Abgrenzung der Ortsteile  
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Seite  

  

  

  

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 

diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die  

Frist  gilt  nicht  für  die  Verletzung  von  Anzeige-,  Genehmigungs-  oder  

Bekanntmachungsvorschriften.   

  

  

gez. Hoffmeister     L. S.   

Bürgermeister  
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Seite  

Verfahrensvermerk  

  

  Datum  Grund  

  

Veröffentlicht am  

    

19.12.2022    

  

Erstveröffentlichung der 
Lesesfasung nach der 1.  
Änderung  
  

  

Korrigierende  
Veröffentlichung am  

    

  

Gültig bis  
  

    

  

  

auf der Internetseite der Stadt Plau am See unter  www.stadt-plau-am-see.de   

  

Kinzilo, 19.12.2022  
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